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Der Thüringer Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Teil
Gemeindeordnung

Erster Abschnitt
Allgemeine Grundlagen

Erster Unterabschnitt
Rechtsstellung

§ 1
Begriff, Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die Gemeinden bilden die Grundlage des demokratischen
Staates.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften mit dem Recht,
die örtlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung im
Rahmen der Gesetze zur Förderung des Wohls ihrer Einwohner
zu verwalten. Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zulässig.

(3) Den Gemeinden steht in ihrem Gebiet die Erfüllung aller
örtlichen öffentlichen Aufgaben zu, soweit nicht Gesetze etwas
anderes bestimmen. Die Gemeindeaufgaben sind eigene oder
übertragene Aufgaben.

(4) Die Gemeinden sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Lei-
stungsfähigkeit für eine ordnungsgemäße Verwaltung zu sorgen
und die dafür erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. Die
Gemeinden sind verpflichtet, Angelegenheiten, die im Interesse
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder
Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, geheimzuhalten; sie
haben die dazu notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

§ 2
Eigene Aufgaben

(1) Eigene Aufgaben sind alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft, die in der Gemeinde wurzeln oder auf sie einen
spezifischen Bezug haben (Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises).

(2) Zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises gehören
insbesondere die harmonische Gestaltung der Gemeinde-
entwicklung unter Beachtung der Belange der Umwelt und des
Naturschutzes, des Denkmalschutzes und der Belange von Wirt-
schaft und Gewerbe, die Bauleitplanung, die Gewährleistung des
örtlichen öffentlichen Personennahverkehrs, die Versorgung mit
Energie und Wasser, die Abwasserbeseitigung und -reinigung,
die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentli-
chen Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrich-
tungen, die Entwicklung der Freizeit- und Erholungseinrichtungen
sowie des kulturellen Lebens, der öffentliche Wohnungsbau, die
gesundheitliche und soziale Betreuung, die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Reinlichkeit, das Bestattungswesen und der
Brandschutz.

(3) Den Gemeinden kann durch Gesetz die Verpflichtung aufer-
legt werden, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, wenn dies aus
Gründen des öffentlichen Wohls erforderlich ist (Pflichtaufgaben).
Übersteigt eine Pflichtaufgabe die Leistungsfähigkeit einer Ge-
meinde, so ist die Aufgabe in kommunaler Zusammenarbeit zu
erfüllen.

§ 3
Übertragene Aufgaben

(1) Die Gemeinden können durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes verpflichtet werden, bestimmte öffentliche Aufgaben
des Staates oder anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts
zu erfüllen (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Die
zuständigen staatlichen Behörden können den Gemeinden allge-
mein oder im Einzelfall Weisungen für die Erledigung dieser
Aufgaben erteilen.

(2) Bei der Übertragung sind gleichzeitig die notwendigen Mittel
zur Verfügung zu stellen.

(3) Ist die Gemeinde bei der Erfüllung einer ihr nach Absatz 1
übertragenen Aufgabe an die Entscheidung, Zustimmung oder
Weisung einer anderen Behörde gebunden und wird die von ihr
getroffene Maßnahme durch eine unanfechtbare Entscheidung
aufgehoben, so erstattet der Träger der anderen Behörde der
Gemeinde alle notwendigen Kosten, die ihr durch diese Bindung
entstanden sind. Gleiches gilt, wenn die Gemeinde auf Weisung
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der zuständigen Behörde gegen eine gerichtliche Entscheidung
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe eingelegt hat und damit unter-
liegt.

§ 4
Name

(1) Die Gemeinden führen ihren bisherigen Namen weiter.
Ortschaften und sonstige Ortsteile behalten ihren bisherigen
Namen in Verbindung mit dem Namen der Gemeinde. Die
Namen der Gemeinden und ihrer Ortschaften werden durch
Bekanntmachung des Innenministeriums in einem amtlichen
Gemeindeverzeichnis für Thüringen veröffentlicht; dieses bin-
det (einschließlich der Schreibweise) alle staatlichen Behörden
und juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

(2) Der Name einer Gemeinde oder einer Ortschaft kann bei
Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses auf Antrag
der Gemeinde oder nach Anhörung der Gemeinde von Amts
wegen durch das Innenministerium geändert werden.

§ 5
Bezeichnung

(1) Die Bezeichnung “Stadt” führen die Gemeinden, denen diese
nach bisherigem Recht zusteht. Die Landesregierung kann auf
Antrag die Bezeichnung “Stadt” an Gemeinden verleihen, die
nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und ihren wirtschaftlichen
und kulturellen Verhältnissen städtisches Gepräge tragen. Die
Stadt Erfurt führt die Bezeichnung Landeshauptstadt.

(2) Die Gemeinden können andere überlieferte Bezeichnungen,
die auf der Geschichte, der Eigenart oder der Bedeutung der
Gemeinde beruhen, weiterführen. Aus Gründen des Gemein-
wohls kann das Innenministerium auf Antrag Bezeichnungen
verleihen oder auf Antrag oder von Amts wegen Bezeichnungen
ändern oder aufheben.

§ 6
Gemeindearten

(1) Gemeinden im Sinne dieses Gesetzes sind die kreisangehö-
rigen Gemeinden sowie die kreisfreien Städte.

(2) Eine kreisangehörige Gemeinde kann auf ihren Antrag durch
Gesetz nach Anhörung des Landkreises zur kreisfreien Stadt
erklärt werden, wenn die geschichtliche und wirtschaftliche
Bedeutung sowie die Verwaltungs- und Finanzkraft der Gemein-
de dies rechtfertigt und dadurch eine bessere Wahrnehmung der
Aufgaben der Gemeinde im Interesse der Einwohner ermöglicht
wird; die Belange des Landkreises und der im Landkreis verblei-
benden Gemeinden sind hierbei zu berücksichtigen. Die Folgen
des Ausscheidens einer Gemeinde aus dem Landkreis, insbeson-
dere die vermögensrechtlichen Verhältnisse, sind durch Über-
einkunft zwischen der ausscheidenden Gemeinde und dem Land-
kreis zu regeln; kommt eine solche Übereinkunft nicht zustande
oder besteht Streit über den Inhalt und die Abwicklung der
Übereinkunft, so entscheidet die obere Rechtsaufsichtsbehörde.

(3) Die kreisfreien Städte erfüllen auch alle Aufgaben, die den
Landkreisen im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis
obliegen. Sie erfüllen zusätzlich im übertragenen Wirkungskreis
die Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staat-
lichen Verwaltungsbehörde wahrzunehmen sind.

(4) Kreisangehörigen Gemeinden können auf ihren Antrag Auf-
gaben des Landratsamts als der unteren staatlichen Verwaltungs-
behörde übertragen werden, wenn sie die gebotene Verwaltungs-
und Finanzkraft aufweisen, dadurch eine bessere Wahrnehmung
der Aufgaben im Interesse der Einwohner ermöglicht wird und
wenn die wirtschaftliche und effektive Wahrnehmung der Auf-
gaben im gesamten Kreisgebiet gewährleistet bleibt. Sie erfüllen
diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Die Entschei-
dung über die zu übertragenden Aufgaben trifft die Landesregie-
rung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags.
Kreisangehörige Gemeinden, denen Aufgaben nach Satz 1 über-
tragen werden, werden durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Landtags zu Großen kreisangehörigen Städten erklärt.
Die Übertragung und die Verleihung der Bezeichnung können
widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr er-
füllt sind.

§ 7
Hoheitszeichen

(1) Die Gemeinden sind berechtigt, Wappen und Flaggen zu
führen, die mit ihrer gemeindlichen Geschichte und demokrati-
schen Grundsätzen übereinstimmen. Die Änderung bestehender
und die Annahme neuer Wappen und Flaggen bedürfen der
Genehmigung der oberen Rechtsaufsichtsbehörde.

(2) Dritte dürfen Wappen und Flaggen der Gemeinde nur mit
deren Genehmigung verwenden.

(3) Die Gemeinden führen Dienstsiegel. Gemeinden mit eige-
nem Wappen führen dieses, die übrigen Gemeinden das Landes-
wappen mit dem Hinweis auf Thüringen und mit dem Namen der
Gemeinde als Umschrift in ihrem Dienstsiegel. Bei kreisangehö-
rigen Gemeinden kann der Name des Landkreises in die Be-
schriftung aufgenommen werden.

Zweiter Unterabschnitt
Gebiet

§ 8
Gemeindegebiet

(1) Das Gebiet der Gemeinde setzt sich aus den zu der Gemeinde
gehörenden Grundstücken zusammen. Grundstücke, die keiner
Gemeinde zugehören, bilden gemeindefreie Gebiete; diese Grund-
stücke sind jedoch Teil des Gebiets der Landkreise.

(2) Aufgaben, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erfüllt
werden müssen und die sonst von den Gemeinden im eigenen
Wirkungskreis erfüllt werden, nehmen im gemeindefreien Ge-
biet die Grundstückseigentümer auf ihre Kosten wahr.

(3) Aufgaben, die sonst von den Gemeinden im übertragenen
Wirkungskreis wahrgenommen werden, sowie hoheitliche Rechte
und Befugnisse, die sonst im Gemeindegebiet der kreisan-
gehörigen Gemeinde zustehen, stehen im gemeindefreien Gebiet
dem Landratsamt als der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde
zu.

(4) Gemeindefreie Gebiete oder Teile hiervon sind auf Antrag
angrenzender Gemeinden durch Rechtsverordnung des Innen-
ministers in diese einzugliedern, sofern nicht dringende Gründe
des öffentlichen Wohls entgegenstehen. Vor einer Entscheidung
sind die beteiligten Gemeinden, Landkreise und Eigentümer der
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gemeindefreien Grundstücke zu hören. Beantragen mehrere
Gemeinden die Eingliederung, so richtet sich die Entscheidung
darüber, ob und in welchem Umfang den Anträgen stattgegeben
wird, nach Gründen des öffentlichen Wohls.

§ 9
Gebiets- und Bestandsänderungen

(1) Gemeinden können nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen in ihren Grenzen oder ihrem Bestand geändert, neuge-
bildet oder aufgelöst werden (Gebiets- oder Bestandsänderungen).

(2) Die Gebiets- oder Bestandsänderungen erfolgen durch Rechts-
verordnung des Innenministers, falls die beteiligten Gemeinden
einverstanden sind und Gründe des öffentlichen Wohls nicht
entgegenstehen. Vor ihrer Entscheidung haben die Gemeinden
die Bürger, deren gemeindliche Zugehörigkeit wechselt, zu
hören.

(3) Gegen den Willen einer oder mehrerer beteiligter Gemeinden
können Gebiets- oder Bestandsänderungen im Einzelfall nur aus
Gründen des öffentlichen Wohls und nur durch Gesetz erfolgen.
Vor Erlaß des Gesetzes sind die Gemeinden und die Bürger,
deren gemeindliche Zugehörigkeit wechselt, zu hören. Die An-
hörung der Bürger obliegt der Rechtsaufsichtsbehörde.

(4) Alle wesentlichen Folgewirkungen der Gebiets- oder Be-
standsänderungen werden durch Gesetz, sofern die Gebiets- oder
Bestandsänderungen durch Gesetz erfolgen, ansonsten durch
Rechtsverordnung des Innenministers geregelt. Im übrigen ent-
scheidet die Rechtsaufsichtsbehörde über die mit den Änderun-
gen zusammenhängenden Rechts- und Verwaltungsfragen, so-
fern nicht die Beteiligten diese Fragen einvernehmlich regeln.

Dritter Unterabschnitt
Gemeindebevölkerung

§ 10
Einwohner und Bürger

(1) Einwohner der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde wohnt.
Jeder Einwohner hat gegenüber der Gemeinde die gleichen
Rechte und Pflichten, sofern nicht durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.

(2) Bürger der Gemeinde ist jeder Einwohner, der als Deutscher
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes bei den
Gemeindewahlen wahlberechtigt ist. Das Bürgerrecht entsteht
mit dem Erwerb der Wahlberechtigung und endet mit dessen
Verlust. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen
Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen und
bei den Gemeindewahlen wahlberechtigt sind, stehen den Bür-
gern gleich.

(3) Die Bürger der Gemeinde und die ihnen nach Absatz 2 Satz 3
gleichgestellten Personen wählen die Gemeinderatsmitglieder
und mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen den
Bürgermeister. Das Nähere regelt ein Gesetz.

§ 11
Ehrenbürger

(1) Die Gemeinden können Persönlichkeiten, die sich in beson-
derem Maße um die Gemeinde und das Wohl ihrer Einwohner

verdient gemacht haben, zu Ehrenbürgern ernennen. Die Ge-
meinden können solche Persönlichkeiten auch in anderer Weise
ehren.

(2) Die Ernennung zum Ehrenbürger und andere Ehrungen
können wegen unwürdigen Verhaltens des Geehrten widerrufen
werden. Der Beschluß über den Widerruf bedarf einer Mehrheit
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemein-
derats.

§ 12
Ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Die Bürger nehmen nach den gesetzlichen Vorschriften an
der Verwaltung der Gemeinde teil. Sie sind zur Übernahme von
Ehrenämtern in der Gemeinde verpflichtet; dies gilt nicht für die
Ämter des ehrenamtlichen Bürgermeisters und Beigeordneten,
des Gemeinderatsmitglieds sowie des Ortsbürgermeisters und
der weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats. Die Bewerbung um
ein Ehrenamt sowie dessen Annahme und Ausübung dürfen
nicht behindert werden.

(2) Soweit die Bürger zur Übernahme eines Ehrenamtes ver-
pflichtet sind, können sie nur aus wichtigem Grund dessen
Übernahme ablehnen oder das Ehrenamt niederlegen. Als wich-
tiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Bürger
durch sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine Berufs- und
Familienverhältnisse oder sonstige persönliche Umstände an der
Ausübung des Ehrenamts dauernd gehindert ist. Über das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes entscheidet der Gemeinderat. Er
kann die unbegründete Ablehnung oder Niederlegung des Eh-
renamts einmalig mit einem Ordnungsgeld bis zu fünftausend
Deutsche Mark ahnden.

(3) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter sorgfältig und ge-
wissenhaft wahrzunehmen und über die ihnen bei der Ausübung
des Ehrenamts bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwie-
genheit zu bewahren, soweit nicht diese Tatsachen offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
Werden diese Verpflichtungen schuldhaft verletzt, kann der
Gemeinderat im Einzelfall ein Ordnungsgeld bis zu fünftausend
Deutsche Mark verhängen. Die Verantwortlichkeit nach anderen
gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. Verletzt ein ehren-
amtlich tätiger Bürger seine Verpflichtungen grob fahrlässig
oder vorsätzlich, so hat er der Gemeinde den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen.

(4) Für die Ehrenbeamten gelten die besonderen gesetzlichen
Bestimmungen.

§ 13
Entschädigung

(1) Ehrenamtlich tätige Bürger haben Anspruch auf angemesse-
ne Entschädigung. Außerdem erhalten sie Ersatz der Auslagen
und des Verdienstausfalls hinsichtlich der zur Wahrnehmung des
Ehrenamts notwendigen Teilnahme an Sitzungen, Besprechun-
gen oder anderen Veranstaltungen. Selbständig Tätige erhalten
anstelle des Ersatzes des Verdienstausfalls eine Verdienst-
ausfallpauschale. Personen, die nicht erwerbstätig sind, jedoch
einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen füh-
ren, erhalten eine zusätzliche Entschädigung nach Maßgabe
eines Stundenpauschalsatzes. Das Nähere bestimmt die Haupt-
satzung.
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(2) Für die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten gelten
die besonderen gesetzlichen Bestimmungen.

§ 14
Rechte und Pflichten

(1) Die Einwohner sind im Rahmen der bestehenden Vorschrif-
ten berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu
nutzen, und verpflichtet, die Lasten der Gemeinde zu tragen.

(2) Auswärts wohnende Personen haben für ihren Grundbesitz
oder ihre gewerbliche Niederlassung im Gemeindegebiet gegen-
über der Gemeinde die gleichen Rechte und Pflichten wie orts-
ansässige Grundbesitzer und Gewerbetreibende.

(3) Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 2 finden auf
juristische Personen und Personenvereinigungen entsprechende
Anwendung.

§ 15
Unterrichtung und Beratung der Einwohner

(1) Die Gemeinde hat die Einwohner über wichtige Gemeinde-
angelegenheiten in geeigneter Form zu unterrichten. Zu diesem
Zweck hat der Bürgermeister mindestens einmal jährlich eine
Einwohnerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angele-
genheiten einzuberufen; das Nähere regelt die Hauptsatzung. In
größeren Gemeinden können Einwohnerversammlungen auf
Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden. Der Bürgermei-
ster lädt spätestens eine Woche vor der Einwohnerversammlung
unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in der Tageszei-
tung oder in sonst ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohner-
versammlung ein. Der Bürgermeister leitet die Versammlung; er
sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Haus-
recht aus.

(2) Die Gemeinden haben als Aufgabe im übertragenen Wir-
kungskreis Vordrucke für Anträge, Anzeigen und Meldungen,
die ihnen von anderen Behörden überlassen werden, bereitzuhal-
ten. Im Rahmen ihrer Verwaltungskraft sind die Gemeinden
ihren Bürgern auch bei der Einleitung der Verwaltungsverfahren
behilflich, für die ihre Zuständigkeit nicht besteht.

§ 16
Bürgerantrag

(1) Die Bürger können beantragen, daß der Gemeinderat über
eine gemeindliche Angelegenheit, für deren Entscheidung er
zuständig ist, berät und entscheidet (Bürgerantrag). Der Bürger-
antrag kann abgelehnt werden, wenn dieselbe Angelegenheit
innerhalb des letzten Jahres bereits Gegenstand eines zulässigen
Bürgerantrags gewesen ist.

(2) Der Bürgerantrag muß schriftlich bei der Gemeinde einge-
reicht werden, hinreichend bestimmt sein und eine Begründung
enthalten. Er muß von mindestens zehn vom Hundert der bei der
letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl der Bürger der
Gemeinde unterzeichnet sein. Jede Unterschriftenliste muß den
vollen Wortlaut des Bürgerantrags enthalten. Eintragungen,
welche die Person des Unterzeichners nach Namen, Anschrift
und Geburtsdatum nicht zweifelsfrei erkennen lassen, sind un-
gültig.

(3) Über die Zulässigkeit des Bürgerantrags entscheidet der
Gemeinderat. Ist der Bürgerantrag zulässig, so hat der Gemein-
derat innerhalb von drei Monaten nach Eingang über die Ange-
legenheit zu beraten und zu entscheiden; er soll hierbei Vertreter
des Bürgerantrags hören.

§ 17
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über eine wichtige Angelegenheit im
eigenen Wirkungskreis der Gemeinde einen Bürgerentscheid
beantragen (Bürgerbegehren). Die Ablehnung eines Antrags in
einem Bürgerentscheid schließt für die Dauer von zwei Jahren
ein Bürgerbegehren in der gleichen Angelegenheit aus, es sei
denn, daß sich die dem Bürgerentscheid zugrundeliegende Sach-
oder Rechtslage wesentlich geändert hat. Richtet sich das Bür-
gerbegehren gegen einen Beschluß des Gemeinderats oder eines
Ausschusses, muß es innerhalb von einem Monat nach der
Bekanntmachung des Beschlusses nach § 40 Abs. 2 eingereicht
werden.

(2) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über
1. Angelegenheiten, die der Entscheidung des Gemeinderats

vorbehalten sind (§ 26 Abs. 2), ausgenommen die Entschei-
dung über Gebiets- und Bestandsänderungen der Gemeinde,

2. Aufgaben, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,
3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderatsmitglieder, des

Bürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeindebe-
diensteten,

4. die innere Organisation der Gemeindeverwaltung,
5. Entscheidungen im Rechtsbehelfsverfahren sowie
6. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen.

(3) Das Bürgerbegehren bedarf der Schriftform; es muß einen
bestimmten Antrag, eine Begründung und einen nach den gesetz-
lichen Vorschriften durchführbaren Vorschlag für die Deckung
der Kosten der verlangten Maßnahmen enthalten. Der Antrag
muß in knapper Form so formuliert sein, daß er bei einer
Abstimmung mit “Ja” oder “Nein” beantwortet werden kann.
Das Bürgerbegehren muß von mindestens 20 vom Hundert der
bei der letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl der Bür-
ger unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-
rens entscheidet der Gemeinderat.

(4) Bei einem Bürgerentscheid wird der gestellte Antrag den
Bürgern zur Entscheidung in geheimer Abstimmung vorgelegt.
Der Antrag ist angenommen, wenn er die Mehrheit der gültigen
Stimmen auf sich vereinigt, sofern diese Mehrheit mindestens 25
vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(5) Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die
Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnah-
me beschließt. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Be-
schlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von zwei Jahren
nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden, es
sei denn, daß sich die dem Bürgerentscheid zugrundeliegende
Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert hat. Die Befugnisse
der Rechtsaufsichtsbehörden bleiben unberührt.

(6) In der Hauptsatzung sind die näheren Regelungen zum
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu treffen.
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Einrichtungen (Anschlußzwang) sowie die Verpflichtung
zur Benutzung dieser Einrichtungen (Benutzungszwang).

Die Satzung kann Ausnahmen vom Anschluß- und Benut-
zungszwang zulassen; sie kann den Anschluß- und Benut-
zungszwang auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets und auf
bestimmte Gruppen von Grundstücken oder Personen beschrän-
ken. In Satzungen nach Satz 1 Nr. 2 kann vorgeschrieben werden,
daß Eigentümer das Anbringen und Verlegen örtlicher Leitun-
gen für die Versorgung mit Fernwärme und Gas, die Wasser-
versorgung und die Abwasserbeseitigung auf ihrem Grundstück
zu dulden haben, wenn dieses an die Einrichtung angeschlossen
oder anzuschließen ist; die Duldungspflicht entfällt, wenn die
Inanspruchnahme den Grundstückseigentümer mehr als not-
wendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 können in der Satzung Zuwider-
handlungen gegen Gebote oder Verbote als Ordnungswidrigkeiten
mit Geldbuße bedroht werden (bewehrte Satzung). Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend
Deutsche Mark geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
die Gemeindeverwaltung.

§ 21
Verfahren

(1) Satzungen sind auszufertigen und öffentlich bekanntzuma-
chen. Die Form der öffentlichen Bekanntmachung von Satzun-
gen ist in der Hauptsatzung zu regeln.

(2) Satzungen treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. In der Satzung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt
werden, in bewehrten Satzungen und anderen Satzungen, die
nicht mit rückwirkender Kraft erlassen werden können, jedoch
frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag.

(3) Satzungen müssen vor ihrer Bekanntmachung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Sie dürfen frühestens nach
Ablauf eines Monats, nachdem die Gemeinde die Eingangsbe-
stätigung für die vorzulegende Satzung von der Rechtsaufsichts-
behörde erhalten hat, bekanntgemacht werden, sofern nicht die
Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung beanstandet; die Rechtsauf-
sichtsbehörde hat die Eingangsbestätigung unverzüglich zu er-
teilen. Die Satzung darf vor Ablauf des Monats bekanntgemacht
werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde dies ausdrücklich
zuläßt.

(4) Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund
dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist
die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinge-
wiesen worden ist.

Vierter Unterabschnitt
Gemeindehoheit

§ 18
Verwaltungs- und Finanzhoheit

(1) Die Hoheitsgewalt der Gemeinde umfaßt das Gemeindege-
biet und alle Personen, die sich dort aufhalten. Die Gemeinden
können im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis die zur
Durchführung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen not-
wendigen Verwaltungsakte erlassen und unter Anwendung der
gesetzlichen Zwangsmittel vollziehen.

(2) Die Gemeinden haben das Recht, ihr Finanzwesen im Rah-
men der Gesetze selbst zu regeln. Sie sind insbesondere befugt,
zur Deckung des für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen
Finanzbedarfs nach Maßgabe der Gesetze Abgaben zu erheben
sowie Entgelte für ihre Leistungen festzulegen.

(3) Reichen die Einnahmen der Gemeinden zur Erfüllung ihrer
eigenen und übertragenen Aufgaben nicht aus, so stellt das Land
die erforderlichen Mittel im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs zur Verfügung. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Geldbußen und Verwarnungsgelder, die aufgrund bewehrter
Satzungen und Verordnungen festgesetzt werden, sowie Ord-
nungsgelder, die aufgrund dieses Gesetzes festgesetzt werden,
fließen in die Gemeindekasse.

§ 19
Satzungsbefugnis

(1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten des eigenen
Wirkungskreises durch Satzung regeln. Der Erlaß von Rechts-
verordnungen ist nur in den gesetzlich bestimmten Fällen zuläs-
sig. In den Rechtsverordnungen ist die Rechtsgrundlage anzuge-
ben.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dem
Gebot oder Verbot einer bewehrten Satzung (§ 20 Abs. 3) oder
Rechtsverordnung oder einer aufgrund einer solchen Rechtsvor-
schrift ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt,
soweit die Rechtsvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf
die zugrundeliegende gesetzliche Bußgeldvorschrift verweist.

§ 20
Inhalt der Satzungen; Anschluß- und Benutzungszwang

(1) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In ihr ist
mindestens zu regeln, was nach den Bestimmungen dieses Ge-
setzes einer Regelung durch die Hauptsatzung vorbehalten ist.
Darüber hinaus können andere für die Verfassung der Gemeinde
wesentliche Fragen in der Hauptsatzung geregelt werden. Die
Hauptsatzung und ihre Änderung können nur durch die Mehrheit
aller Mitglieder des Gemeinderats beschlossen werden.

(2) Weiter können die Gemeinden in Satzungen insbesondere
regeln:
1. die Benutzung ihres Eigentums und ihrer öffentlichen Ein-

richtungen und
2. aus Gründen des öffentlichen Wohls die Verpflichtung zum

Anschluß von Grundstücken an Anlagen zur Versorgung mit
Fernwärme, zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung und ähnliche dem Gemeinwohl dienende
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(5) Absatz 4 gilt auch für Satzungen, die nach dem 17. Mai 1990,
aber vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bekanntgemacht worden
sind, wenn die Gemeinde innerhalb eines Jahres nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes für die Satzung auf die in Absatz 4 genannten
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
weist. Der Hinweis hat in der für die öffentliche Bekanntma-
chung von Satzungen vorgeschriebenen Form zu erfolgen. Die in
Absatz 4 Satz 1 genannte Frist beginnt mit diesem Hinweis.

(6) Die Absätze 4 und 5 gelten für Flächennutzungspläne ent-
sprechend.

Zweiter Abschnitt
Verfassung und Verwaltung

Erster Unterabschnitt
Gemeindeorgane und Gemeindebedienstete

§ 22
Gemeindeorgane

(1) Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürger-
meister. Sie verwalten die Gemeinde nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes. Der Gemeinderat führt in den Städten die
Bezeichnung Stadtrat.

(2) Die vom Bürgermeister geleitete Behörde führt in den Ge-
meinden die Bezeichnung Gemeindeverwaltung, in den Städten
die Bezeichnung Stadtverwaltung, in Verbindung mit dem Na-
men der Gemeinde oder der Stadt.

(3) Der Gemeinderat beschließt über die Aufgaben des eigenen
Wirkungskreises der Gemeinde, soweit er nicht die Beschluß-
fassung einem beschließenden Ausschuß übertragen hat (§ 26
Abs. 1) oder der Bürgermeister zuständig ist. Der Gemeinderat
überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse. Über den Vollzug
der Beschlüsse hat der Bürgermeister dem Gemeinderat und den
Ausschüssen regelmäßig zu berichten. Der Gemeinderat hat das
Recht und auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder die
Pflicht, vom Bürgermeister in diesen Angelegenheiten Auskunft
zu fordern und Akteneinsicht durch von ihm damit beauftragte
Ausschüsse oder bestimmte Gemeinderatsmitglieder zu neh-
men.

§ 23
Zusammensetzung des Gemeinderats

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister und den
gemäß Absatz 2 gewählten Gemeinderatsmitgliedern; diese füh-
ren in den Städten die Bezeichnung Stadtratsmitglieder. Den
Vorsitz führt der Bürgermeister, im Fall seiner Verhinderung
sein Stellvertreter; der Stellvertreter hat auch dann Stimmrecht,
wenn er nicht Gemeinderatsmitglied ist. Die Hauptsatzung kann
zu Beginn der Amtszeit des Gemeinderats bestimmen, daß den
Vorsitz ein vom Gemeinderat gewähltes Gemeinderatsmitglied,
im Fall seiner Verhinderung dessen Stellvertreter, führt; diesem
obliegt anstelle des Bürgermeisters die Leitung in den Sitzungen
des Gemeinderats; weitere Aufgaben können ihm nicht übertra-
gen werden. Das nach Satz 3 gewählte Gemeinderatsmitglied
kann aus seiner Funktion als Vorsitzender vom Gemeinderat
abberufen werden.

(2) Die Gemeinderatsmitglieder werden von den Bürgern in
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Das Nähere regelt ein
Gesetz.

(3) Die Zahl der gemäß Absatz 2 zu wählenden Gemeinde-
ratsmitglieder beträgt in Gemeinden
mit bis zu 500 Einwohnern 6,
mit mehr als 500 bis zu 1.000 Einwohnern 8,
mit mehr als 1.000 bis zu 2.000 Einwohnern 12,
mit mehr als 2.000 bis zu 3.000 Einwohnern 14,
mit mehr als 3.000 bis zu 5.000 Einwohnern 16,
mit mehr als 5.000 bis zu 10.000 Einwohnern 20,
mit mehr als 10.000 bis zu 20.000 Einwohnern 24,
mit mehr als 20.000 bis zu 30.000 Einwohnern 30,
mit mehr als 30.000 bis zu 50.000 Einwohnern 36,
mit mehr als 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern 42,
mit mehr als 100.000 bis zu 200.000 Einwohnern 46,
mit mehr als 200.000 Einwohnern 50.
Veränderungen der Einwohnerzahl werden erst bei der nächsten
Wahl berücksichtigt.

(4) Die nach Absatz 2 zu Gemeinderatsmitgliedern gewählten
Personen können ihr Amt nicht antreten oder verlieren ihr Amt,
falls sie gleichzeitig tätig sind als:
1. hauptamtliche Beamte oder hauptberufliche Angestellte der

Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft, der die Ge-
meinde angehört,

2. leitende Beamte oder leitende Angestellte von juristischen
Personen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen
oder privaten Rechts, an denen die Gemeinde mit mehr als 50
vom Hundert beteiligt ist; eine entsprechende Beteiligung
am Stimmrecht genügt,

3. Beamte oder Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die
unmittelbar mit Fragen der Rechtsaufsicht befaßt sind,

4. Landrat oder Beigeordneter eines Landkreises, für kreisan-
gehörige Gemeinden jedoch nur desjenigen Landkreises,
dem die Gemeinde angehört,

5. Bürgermeister oder Beigeordneter einer anderen Gemeinde.
Satz 1 gilt nicht, wenn die zum Gemeinderatsmitglied gewählte
Person von ihrem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ohne Bezüge
beurlaubt ist oder die Rechte und Pflichten aus dem Dienst- oder
Arbeitsverhältnis wegen der Wahl in eine gesetzgebende Kör-
perschaft ruhen.

(5) Stellt das Gesetz auf die Mehrheit der Mitglieder des Gemein-
derats ab, so ist die Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderats
(Absatz 1 Halbsatz 1) maßgebend. Die dabei einzusetzende Zahl
der Gemeinderatsmitglieder verringert sich, wenn nach dem
Ausscheiden eines Gemeinderatsmitglieds wegen Fehlens von
Nachrückern der Sitz für den Rest der Amtszeit unbesetzt bleibt;
gleiches gilt, wenn auf einen Wahlvorschlag entfallende Sitze
wegen Fehlens einer ausreichenden Zahl von Bewerbern im
Wahlvorschlag nicht besetzt werden können.

(6) Kommt die Wahl eines beschlußfähigen Gemeinderats nicht
zustande oder sinkt die Zahl der Gemeinderatsmitglieder unter
die Hälfte der in Absatz 3 vorgeschriebenen Zahl, so findet eine
Neuwahl für den Rest der Amtszeit des Gemeinderats statt. Den
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde.
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§ 24
Gemeinderatsmitglieder

(1) Die Gemeinderatsmitglieder üben ihr Ehrenamt nach dem
Gesetz und ihrer freien, dem Gemeinwohl verpflichteten Über-
zeugung aus. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebun-
den.

(2) Die Gemeinderatsmitglieder sind in der ersten nach ihrer
Wahl stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom
Bürgermeister auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten
durch Handschlag zu verpflichten. Verweigert ein Gemein-
deratsmitglied die Verpflichtung, so verliert es sein Amt.

§ 25
Fraktionen

Gemeinderatsmitglieder, die derselben Partei oder Wählergrup-
pe angehören, können sich zu Fraktionen zusammenschließen.
Eine Fraktion kann auch aus Mitgliedern mehrerer Parteien oder
Wählergruppen gebildet werden. Das Nähere über die Bildung
der Fraktionen, ihre Rechte und Pflichten regelt die Geschäfts-
ordnung.

§ 26
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann für bestimmte Aufgabenbereiche
Ausschüsse zur Vorbereitung seiner Beschlüsse (vorberatende
Ausschüsse) oder zur abschließenden Entscheidung (beschlie-
ßende Ausschüsse) bilden. Bildung, Zusammensetzung und
Aufgaben der Ausschüsse regelt die Geschäftsordnung (§ 34). In
Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern ist ein Hauptaus-
schuß zu bilden, der aus dem Bürgermeister und bis zu sechs
weiteren Mitgliedern besteht und unter anderem mit der Vorbe-
reitung der Sitzungen des Gemeinderats zu beauftragen ist; wird
ein Hauptausschuß gebildet, so führt den Vorsitz der Bürgermei-
ster, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter (§ 32); der
Stellvertreter hat Stimmrecht im Hauptausschuß.

(2) Auf beschließende Ausschüsse können nicht übertragen
werden
1. die Beschlußfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledi-

gung die Gemeinde der Genehmigung oder sonstiger staatli-
cher Zustimmung bedarf,

2. der Erlaß, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen,
3. der Erlaß oder die Änderung der Geschäftsordnung des

Gemeinderats,
4. die Beschlußfassung über Gebiets- oder Bestandsänderun-

gen der Gemeinde,
5. die Beschlußfassung über die allgemeine Regelung der Be-

züge der Gemeindebediensteten und über die beamten-,
besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtlichen Ange-
legenheiten des Bürgermeisters und der hauptamtlichen Bei-
geordneten,

6. die Ernennung zum Ehrenbürger und andere Ehrungen der
Gemeinde,

7. die Beschlußfassung über die Haushaltssatzung, die Nach-
tragshaushaltssatzungen und die Entscheidung über das Stel-
len eines Antrags nach § 87 Abs. 3,

8. die Beschlußfassung über den Finanzplan,
9. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüs-

se der Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmänni-

schem Rechnungswesen sowie die Beschlußfassung über die
Entlastung,

10. die Beschlußfassung über die Festsetzung von Abgaben und
privatrechtlichen Entgelten der Gemeinde oder solcher Un-
ternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom
Hundert beteiligt ist,

11. die Entscheidung über die Gründung, Übernahme, Erweite-
rung oder Aufhebung wirtschaftlicher Unternehmen der
Gemeinde und über die Beteiligung an wirtschaftlichen
Unternehmen,

12. die Beschlußfassung über die Bestellung und Abberufung
des Leiters des Rechnungsprüfungsamts, seines Stellvertre-
ters und der Prüfer, die Erteilung besonderer Prüfungsaufträ-
ge an das Rechnungsprüfungsamt und die Bestellung des
Abschlußprüfers,

13. sonstige Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes der Ge-
meinderat entscheidet,

14. die Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Aufsichts-
oder Verwaltungsräten.

(3) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen durch die
Geschäftsordnung übertragenen Angelegenheiten anstelle des
Gemeinderats. Der Gemeinderat kann Entscheidungen im Ein-
zelfall an sich ziehen und Beschlüsse eines Ausschusses aufhe-
ben oder ändern.

(4) Der Gemeinderat kann beschließen, daß in der Gemeinde ein
Ausländerbeirat gebildet wird. Dem Ausländerbeirat gehören
überwiegend Einwohner an, die nicht Deutsche im Sinne des
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind. Das Nähere regelt
die Hauptsatzung.

§ 27
Zusammensetzung der Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse bestehen aus dem Bürgermeister und den
weiteren Ausschußmitgliedern. Der Bürgermeister kann einen
Beigeordneten mit seiner Vertretung im Ausschuß beauftragen;
dieser hat Stimmrecht im Ausschuß. Bei der Zusammensetzung
der Ausschüsse hat der Gemeinderat dem Stärkeverhältnis der in
ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tra-
gen; soweit Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung
zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl der Ausschußsitze die
Zahl der Gemeinderatsmitglieder nach § 23 Abs. 3, so kann jedes
Gemeinderatsmitglied mindestens die Zuweisung eines Sitzes in
einem Ausschuß verlangen; das Nähere regelt die Hauptsatzung.
Gemeinderatsmitglieder, die aus eigener Stärke keinen Aus-
schußsitz erreichen, können sich zur Entsendung gemeinsamer
Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen. Haben dabei
mehrere Fraktionen, Parteien, Wählergruppen oder Zusammen-
schlüsse gleichen Anspruch auf einen Sitz, so entscheidet die
höhere Stimmenzahl, die bei den Wahlen zum Gemeinderat
erlangt wurde, bei Stimmengleichheit das Los; der Losentscheid
ist für jeden Ausschuß gesondert durchzuführen. Bei der Zusam-
mensetzung der Ausschüsse bleibt die Zugehörigkeit des Bür-
germeisters oder des ihn nach Satz 2 vertretenden Beigeordneten
zu einer Fraktion, Partei oder Wählergruppe unberücksichtigt.

(2) Die auf die Fraktionen, Parteien, Wählergruppen oder Zu-
sammenschlüsse entfallenden Sitze sind gemäß deren bindenden
Vorschlag durch Beschluß des Gemeinderats mit Gemeinderats-
mitgliedern zu besetzen. Ist ein Ausschußmitglied verhindert, so
ist die Stellvertretung durch ein anderes Gemeinderatsmitglied
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zulässig. Eine Abberufung eines Ausschußmitglieds kann nur
durch den Gemeinderat und nur aus wichtigem Grund erfolgen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Ausschuß-
mitglied
1. seine Pflichten gröblich verletzt oder sich als unwürdig

erwiesen hat oder
2. seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann.

(3) Während der Amtszeit in dem Gemeinderat eintretende
Änderungen der Stärkeverhältnisse der Fraktionen, Parteien,
Wählergruppen und Zusammenschlüsse sind auszugleichen.
Scheidet ein Gemeinderatsmitglied aus der ihn entsendenden
Fraktion, Partei, Wählergruppe oder dem Zusammenschluß aus,
so verliert er seinen Sitz im Ausschuß.

(4) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte ihren Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende kann aus dieser Funk-
tion von dem jeweiligen Ausschuß abberufen werden. § 26
Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(5) Der Gemeinderat kann in die Ausschüsse neben den Gemein-
deratsmitgliedern auch andere wahlberechtigte Personen als
sachkundige Bürger berufen. Diese haben beratende Aufgaben.

(6) Die Zuziehung von Sachverständigen ist zulässig.

§ 28
Rechtsstellung des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister ist Beamter der Gemeinde. In kreisfreien
Städten und in Großen kreisangehörigen Städten führt er die
Amtsbezeichnung Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister
einer kreisfreien Stadt hat seine Wohnung im Stadtgebiet zu
nehmen; die anderen Bürgermeister und Oberbürgermeister ha-
ben ihre Wohnung in angemessener Nähe zum Dienstort zu
nehmen.

(2) In kreisangehörigen Gemeinden mit weniger als 3.000 Ein-
wohnern ist der Bürgermeister Ehrenbeamter (ehrenamtlicher
Bürgermeister); die obere Rechtsaufsichtsbehörde kann auf
Antrag in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. Wird
eine Ausnahme zugelassen, so muß die Hauptsatzung spätestens
drei Monate vor der Wahl bestimmen, daß der Bürgermeister
Beamter auf Zeit (hauptamtlicher Bürgermeister) sein soll. In
kreisangehörigen Gemeinden mit mindestens 3.000, höchstens
aber 10.000 Einwohnern, ist der Bürgermeister Beamter auf Zeit,
wenn nicht der Gemeinderat spätestens drei Monate vor der Wahl
in der Hauptsatzung bestimmt, daß er Ehrenbeamter sein soll. In
kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern,
in Großen kreisangehörigen Städten und in kreisfreien Städten ist
der Bürgermeister Beamter auf Zeit. Entscheidend ist die letzte
fortgeschriebene Einwohnerzahl, die vom Landesamt für Stati-
stik früher als sechs Monate vor der Bürgermeisterwahl veröf-
fentlicht wurde.

(3) Der Bürgermeister wird in allgemeiner, freier, gleicher und
geheimer Wahl unmittelbar von den Bürgern der Gemeinde
gewählt. Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf die Dauer
von sechs Jahren gewählt. Der ehrenamtliche  Bürgermeister
wird auf die Dauer  der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats
gewählt; beginnt jedoch die Amtszeit des ehrenamtlichen Bür-
germeisters später als die gesetzliche Amtszeit des Gemeinde-
rats, so endet sie mit dem Ablauf der gesetzlichen Amtszeit des
Gemeinderats.

(4) § 23 Abs. 4 gilt für den ehrenamtlichen Bürgermeister
entsprechend.

(5) Den Diensteid des Bürgermeisters nimmt das älteste anwe-
sende Gemeinderatsmitglied in der ersten Sitzung des Gemein-
derats nach Beginn der Amtszeit des Bürgermeisters ab. Verletzt
ein Bürgermeister seine Amtspflichten gröblich, so kann der
Gemeinderat bei der Einleitungsbehörde die Einleitung eines
förmlichen Disziplinarverfahrens beantragen. Der Beschluß be-
darf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Gemein-
derats.

(6) Der hauptamtliche Bürgermeister kann von den Bürgern der
Gemeinde abgewählt werden. Er ist abgewählt, wenn sich für die
Abwahl eine Mehrheit der gültigen Stimmen ergibt, sofern diese
Mehrheit mindestens 30 vom Hundert der Wahlberechtigten
beträgt. Die Bestimmungen über den Bürgerentscheid gelten im
übrigen entsprechend. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens
bedarf es eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des
Gemeinderats. Zwischen der Antragstellung und Beratung sowie
der Beschlußfassung müssen mindestens 14 Tage liegen. Der
Bürgermeister scheidet mit Ablauf des Tages, an dem die Rechts-
aufsichtsbehörde die Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Bis zum
Ablauf seiner Amtszeit behält er die Bezüge wie ein in den
einstweiligen Ruhestand versetzter Beamter.

§ 29
Aufgaben des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und voll-
zieht die Beschlüsse des Gemeinderats und der Ausschüsse.

(2) Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit
1. die laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-

ses der Gemeinde, die für die Gemeinde keine grundsätzliche
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen
erwarten lassen, und

2. die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises der
Gemeinde (§ 3).

(3) Der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde der Beamten der
Gemeinde. Er ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Ge-
meindebediensteten. Der Bürgermeister bedarf für folgende Per-
sonalentscheidungen der Zustimmung des Gemeinderats oder
des zuständigen Ausschusses:
1. die Ernennung, Abordnung, Versetzung, Versetzung in den

Ruhestand und Entlassung der Beamten des gehobenen und
höheren Dienstes; in kreisfreien Städten gilt dies nicht für die
Beamten des gehobenen Dienstes und der ersten beiden
Ämter des höheren Dienstes,

2. die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung der An-
gestellten, deren Vergütungsgruppe mit der Besoldungs-
gruppe der Beamten nach Nummer 1 vergleichbar ist; in
kreisfreien Städten gilt dies nicht für die Angestellten, deren
Vergütungsgruppe mit der Besoldungsgruppe der Beamten
des gehobenen Dienstes und der ersten beiden Ämter des
höheren Dienstes vergleichbar ist.

(4) Der Gemeinderat kann dem Bürgermeister im Einzelfall
durch Beschluß mit dessen Zustimmung oder allgemein durch
die Hauptsatzung weitere Angelegenheiten zur selbständigen
Erledigung übertragen; das gilt nicht für Angelegenheiten, die
nach § 26 Abs. 2 nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen
werden können. Der Gemeinderat kann dem Bürgermeister
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übertragene Angelegenheiten im Einzelfall nicht wieder an sich
ziehen; das Recht des Gemeinderats, die Übertragung allgemein
zu widerrufen, bleibt unberührt.

§ 30
Eilentscheidungsrecht

Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung
nicht ohne Nachteil für die Gemeinde bis zu einer Sitzung des
Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben
werden kann, anstelle des Gemeinderats oder des Ausschusses
entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der
Erledigung sind den Gemeinderatsmitgliedern oder den Mitglie-
dern des zuständigen Ausschusses unverzüglich mitzuteilen.

§ 31
Vertretung der Gemeinde

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen.

(2) Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet wer-
den soll, binden sie nur, wenn sie in schriftlicher Form abgegeben
werden. Die Erklärungen sind durch den Bürgermeister oder
seinen Stellvertreter unter Angabe der Amtsbezeichnung hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Sie können aufgrund einer den
vorstehenden Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch
von Beigeordneten oder Bediensteten der Gemeinde unterzeich-
net werden.

§ 32
Vertretung des Bürgermeisters, Beigeordnete

(1) Jede Gemeinde muß einen Beigeordneten haben; er ist
Stellvertreter des Bürgermeisters bei dessen Verhinderung und
führt in den kreisfreien Städten und den Großen kreisangehöri-
gen Städten die Amtsbezeichnung Bürgermeister. Die Hauptsat-
zung kann nach Maßgabe des Absatzes 2 weitere Beigeordnete
vorsehen und die Reihenfolge der Stellvertretung des Bürger-
meisters regeln. Die hauptamtlichen Beigeordneten gehen den
ehrenamtlichen Beigeordneten in der Reihenfolge der Stellver-
tretung vor.

(2) Die Zahl der Beigeordneten darf höchstens betragen in Ge-
meinden
mit bis zu 5.000 Einwohnern 1,
mit mehr als 5.000 bis zu 15.000 Einwohnern 2,
mit mehr als 15.000 bis zu 25.000 Einwohnern 3,
mit mehr als 25.000 bis zu 50.000 Einwohnern 4,
mit mehr als 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern 5,
mit mehr als 100.000 bis zu 200.000 Einwohnern 6,
mit mehr als 200.000 Einwohnern 7.

(3) Die Beigeordneten sind Ehrenbeamte der Gemeinde, soweit
nicht die Hauptsatzung nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 etwas
anderes bestimmt. Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern
können in der Hauptsatzung vor der Wahl regeln, daß einer oder
mehrere Beigeordnete hauptamtlich tätig sind; die Zahl der
hauptamtlichen Beigeordneten darf höchstens um zwei weniger
als die in Absatz 2 genannte Höchstzahl betragen.

(4) Ehrenamtliche Beigeordnete werden vom Gemeinderat aus
seiner Mitte für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderats ge-
wählt. Hauptamtliche Beigeordnete werden vom Gemeinderat

auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Der Gemeinderat kann
mit Mehrheit seiner Mitglieder einen ehrenamtlichen Beigeord-
neten abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; § 27 Abs. 2
Satz 4 gilt entsprechend. Hauptamtliche Beigeordnete können
vom Gemeinderat vorzeitig abberufen werden. Der Antrag auf
Abberufung muß von der Mehrheit der Mitglieder des Gemein-
derats gestellt werden. Der Beschluß über die Abberufung bedarf
der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Gemeinderats.
Über die Abberufung ist  zweimal zu beraten und mit der nach
Satz 6 erforderlichen Mehrheit zu beschließen. Die zweite Bera-
tung darf frühestens zwei Wochen nach der ersten erfolgen. Der
hauptamtliche Beigeordnete scheidet mit Ablauf des Tages, an
dem die Abberufung zum zweiten Mal beschlossen wird, aus
seinem Amt. Er behält bis zum Ablauf seiner Amtszeit die
Bezüge wie ein in den einstweiligen Ruhestand versetzter Beam-
ter.

(5) Hauptamtlichen Beigeordneten hat der Bürgermeister mit
Zustimmung des Gemeinderats die Leitung einzelner Geschäfts-
bereiche zu übertragen. Ehrenamtlichen Beigeordneten kann der
Bürgermeister mit Zustimmung des Gemeinderats einzelne Ge-
schäftsbereiche übertragen.

(6) Die hauptamtlichen Beigeordneten haben in den Sitzungen
des Gemeinderats und der ihren Geschäftsbereich berührenden
Ausschüsse beratende Stimme.

(7) Das Nähere über das Beamtenverhältnis der Beigeordneten
regelt ein Gesetz.

§ 33
Gemeindebedienstete

(1) Die Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft ange-
hören, müssen das fachlich geeignete Verwaltungspersonal an-
stellen, das erforderlich ist, um den ordnungsgemäßen Gang der
Geschäfte zu gewährleisten. Zur Verwirklichung des Grund-
rechts auf Gleichberechtigung von Mann und Frau sind in den
Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern Gleichstel-
lungsbeauftragte zu bestellen.

(2) Unbeschadet der Verpflichtung nach Absatz 1 müssen als
geschäftsleitende Bedienstete haben:
1. kreisfreie Städte und Große kreisangehörige Städte minde-

stens einen hauptamtlichen Gemeindebeamten mit der Befä-
higung zum höheren Verwaltungsdienst oder zum Rich-
teramt, wenn nicht der Oberbürgermeister diese Befähigung
besitzt,

2. jede Gemeinde mindestens einen hauptamtlichen Gemein-
debeamten mit der Befähigung zum gehobenen Verwal-
tungsdienst, wenn nicht der Bürgermeister mindestens diese
Befähigung besitzt und hauptamtlich tätig ist oder die Ge-
meinde einer Verwaltungsgemeinschaft angehört.

(3) Die Eingruppierung der Angestellten und Einreihung der
Arbeiter und deren Vergütung und Entlohnung sowie alle sonsti-
gen Leistungen sind nur im Rahmen der zwischen Arbeitgeber-
vereinigungen und Gewerkschaften getroffenen tarifvertragli-
chen Regelungen zulässig; besondere Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. Ist die Gemeinde nicht tarifgebunden, so dürfen
die Eingruppierung und Vergütung sowie alle sonstigen Leistun-
gen höchstens denjenigen der vergleichbaren Angestellten und
Arbeiter der tarifgebundenen Gemeinden entsprechen. Das In-
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nenministerium kann in besonders begründeten Fällen Ausnah-
men von den Sätzen 1 und 2 zulassen.

Zweiter Unterabschnitt
Geschäftsgang

§ 34
Geschäftsordnung

(1) Der Gemeinderat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Die Geschäftsordnung muß mindestens Bestimmungen über
die Frist und Form der Einladung zu den Sitzungen sowie über
den Geschäftsgang des Gemeinderats und seiner Ausschüsse
enthalten. Die Geschäftsordnung enthält zudem die Bestimmun-
gen, die durch Gesetz einer Regelung in der Geschäftsordnung
zugewiesen sind.

§ 35
Einberufung und Tagesordnung

(1) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat zu den Sitzungen
ein. Die erste Sitzung des neu gewählten Gemeinderats hat
spätestens am 14. Tage nach dem Beginn der Amtszeit stattzufin-
den. Im übrigen soll mindestens vierteljährlich eine Sitzung
stattfinden. Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen,
wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder es schriftlich unter
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Dies gilt nicht,
wenn der Gemeinderat den gleichen Gegenstand innerhalb der
letzten drei Monate bereits beraten hat, es sei denn, daß sich die
Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert hat.

(2) Der Bürgermeister lädt die Gemeinderatsmitglieder und die
hauptamtlichen Beigeordneten schriftlich unter Mitteilung der
Tagesordnung ein. Zwischen dem Tag des Zugangs der Einla-
dung und dem Tag der Sitzung müssen mindestens vier volle
Kalendertage liegen. Sofern eine Entscheidung nicht ohne Nach-
teil für die Gemeinde aufgeschoben werden kann (Dringlich-
keit), kann die Einladungsfrist abgekürzt werden, jedoch muß die
Einladung spätestens am zweiten Tag vor der Sitzung zugehen;
auf die Verkürzung der Frist ist in der Einladung hinzuweisen.
Die Dringlichkeit ist vom Gemeinderat vor Eintritt in die Tages-
ordnung festzustellen.

(3) Eine Verletzung von Form und Frist der Einladung eines
Gemeinderatsmitglieds gilt als geheilt, wenn dieses zu der Sit-
zung erscheint und den Mangel nicht geltend macht.

(4) Der Bürgermeister setzt im Benehmen mit den Beigeordneten
die Tagesordnung fest und bereitet die Beratungsgegenstände
vor. Eine Angelegenheit ist in die Tagesordnung der nächsten
Sitzung aufzunehmen, wenn es eine Fraktion oder ein Viertel der
Gemeinderatsmitglieder schriftlich beantragt. Absatz 1 Satz 5
gilt entsprechend.

(5) In der Sitzung können vorbehaltlich des Satzes 2 nur solche
Gegenstände behandelt werden, die in die Tagesordnung aufge-
nommen waren. Weitere Gegenstände können nur behandelt
werden, wenn
1. alle Mitglieder anwesend und mit der Behandlung einver-

standen sind oder
2. bei Dringlichkeit (Absatz 2 Satz 3) der Gemeinderat mit einer

Mehrheit von zwei Dritteln seiner anwesenden Mitglieder
die Behandlung eines Gegenstandes beschließt.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind spätestens am
vierten Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der Sitzung
ortsüblich öffentlich bekanntzumachen. Für die Tagesordnung
nichtöffentlicher Sitzungen gilt dies nur insoweit, als dadurch
der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet wird.

§ 36
Beschlußfähigkeit

(1) Beschlüsse des Gemeinderats werden in Sitzungen gefaßt.
Der Gemeinderat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder
anwesend und stimmberechtigt (§ 38) ist.

(2) Wird der Gemeinderat nach Beschlußunfähigkeit wegen
mangelnder Anwesenheit in der ersten Sitzung zum zweiten Mal
zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen,
so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschluß-
fähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung
hingewiesen werden.

(3) Ist die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Gemeinderats von der Beratung und Abstimmung wegen per-
sönlicher Beteiligung (§ 38) ausgeschlossen, so ist der Gemein-
derat abweichend von Absatz 1 beschlußfähig, wenn mindestens
ein Drittel der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist;
andernfalls entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung der
nicht ausgeschlossenen anwesenden Gemeinderatsmitglieder
anstelle des Gemeinderats.

§ 37
Teilnahmepflicht

(1) Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzun-
gen des Gemeinderats teilzunehmen und die ihnen zugewiese-
nen Geschäfte zu übernehmen.

(2) Gegen Gemeinderatsmitglieder, die sich dieser Verpflich-
tung ohne genügende Entschuldigung entziehen, kann der Ge-
meinderat ein Ordnungsgeld bis zu eintausend Deutsche Mark
im Einzelfall verhängen.

§ 38
Persönliche Beteiligung

(1) Kann ein Beschluß einem Mitglied des Gemeinderats selbst
oder seinem Ehegatten oder einem Verwandten oder Verschwä-
gerten bis zum dritten Grad (§§ 1589, 1590 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs) oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht
vertretenen natürlichen oder juristischen Person unmittelbar
einen Vorteil oder Nachteil bringen, so darf es an Beratung und
Abstimmung nicht teilnehmen. Bei nichtöffentlicher Sitzung hat
es den Sitzungsraum zu verlassen. Gleiches gilt, wenn ein Mit-
glied in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abge-
geben hat. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für haupt-
amtliche Beigeordnete.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Wahlen.

(3) Der Betroffene hat die Tatsachen, die seine persönliche
Beteiligung begründen können, vor Beginn der Beratung unauf-
gefordert dem Gemeinderat zu offenbaren. Die Entscheidung
über den Ausschluß von der Beratung und Abstimmung trifft der
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Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung in Abwesenheit des
Betroffenen.

(4) Der Beschluß ist nur dann unwirksam, wenn ein Mitglied des
Gemeinderats oder ein hauptamtlicher Beigeordneter zu Unrecht
von der Beratung oder Abstimmung ausgeschlossen worden ist
oder ein persönlich Beteiligter an der Abstimmung teilgenom-
men hat und nicht auszuschließen ist, daß seine Teilnahme an der
Abstimmung für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.
Der Beschluß gilt jedoch als von Anfang an wirksam, wenn die
in Satz 1 genannte Verletzung der Bestimmungen über die
persönliche Beteiligung nicht innerhalb von drei Monaten nach
der Beschlußfassung unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine
solche Verletzung begründen können, gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist. Bei Satzungsbeschlüssen und Be-
schlüssen über Flächennutzungspläne gilt § 21 Abs. 4 bis 6.

§ 39
Beschlußfassung und Wahlen

(1) Beschlüsse des Gemeinderats werden mit der Mehrheit der
auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefaßt, soweit nicht durch
Gesetz eine andere Mehrheit vorgesehen ist. Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen sind zulässig.
Bei der Beschlußfassung wird offen abgestimmt. Der Gemeinde-
rat kann geheime Abstimmung beschließen.

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung durchgeführt. Es
können nur solche Personen gewählt werden, die dem Gemein-
derat vor der Wahl vorgeschlagen worden sind. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.
Stimmenthaltungen und leere Stimmzettel sind ungültig. Ist die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ungültig, so ist der Wahl-
gang zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der
abgegebenen gültigen Stimmen, so tritt Stichwahl unter den
beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmzahlen ein, bei der
gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleich-
heit in der Stichwahl entscheidet das Los. Der Gemeinderat kann
nach jedem erfolglosen Wahlgang beschließen, die Wahl abzu-
brechen und in derselben oder einer weiteren Sitzung eine
erneute Wahl durchzuführen. Neue Bewerber können nur zu
einer Wahl in einer weiteren Sitzung vorgeschlagen werden.

(3) Absatz 2 gilt für alle Entscheidungen des Gemeinderats, die
in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen
bezeichnet werden.

§ 40
Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder das berechtig-
te Interesse einzelner entgegenstehen. Über den Ausschluß der
Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und
entschieden.

(2) Die in öffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse sind unver-
züglich in ortsüblicher Weise öffentlich bekanntzumachen. Die
in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse sind in gleicher
Weise bekanntzumachen, sobald die Gründe für die Geheimhal-
tung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der
Gemeinderat.

§ 41
Sitzungsleitung

Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung
und übt das Hausrecht aus. Der Vorsitzende kann mit Zustim-
mung des Gemeinderats Gemeinderatsmitglieder, welche die
Ordnung fortgesetzt erheblich stören, von der Sitzung ausschlie-
ßen. Wird durch ein bereits von einer früheren Sitzung ausge-
schlossenes Gemeinderatsmitglied die Ordnung innerhalb von
zwei Monaten neuerlich erheblich gestört, so kann ihm der
Gemeinderat für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme untersa-
gen.

§ 42
Niederschrift

(1) Über die Sitzungen des Gemeinderats ist eine Niederschrift
anzufertigen. Die Niederschrift muß Tag und Ort der Sitzung, die
Namen der anwesenden Teilnehmer und die der abwesenden
Mitglieder des Gemeinderats unter Angabe ihres Abwesenheits-
grunds sowie die behandelten Gegenstände, die Beschlüsse und
das Abstimmungsergebnis erkennen lassen. Jedes Mitglied kann
verlangen, daß in der Niederschrift festgehalten wird, wie es
abgestimmt hat; das gilt nicht bei geheimer Abstimmung.

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftfüh-
rer zu unterschreiben und in der nächsten Sitzung durch Be-
schluß des Gemeinderats zu genehmigen.

(3) Die Mitglieder können jederzeit die Niederschriften einsehen
und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefaßten Be-
schlüsse erteilen lassen. Die Einsicht in die Niederschriften über
öffentliche Sitzungen bei der Gemeindeverwaltung steht allen
Bürgern frei.

§ 43
Geschäftsgang der Ausschüsse

(1) Der Vorsitzende des Ausschusses beruft den Ausschuß ein
und setzt die Tagesordnung fest. Führt der Bürgermeister nicht
den Vorsitz, so erfolgen Einberufung der Sitzung und Festset-
zung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden im Einverneh-
men mit dem Bürgermeister. Die Sitzungen vorberatender Aus-
schüsse sind nicht öffentlich. Im übrigen finden auf den Ge-
schäftsgang der Ausschüsse die Bestimmungen der §§ 34 bis 42
entsprechende Anwendung; § 38 gilt für berufene Bürger (§ 27
Abs. 5) entsprechend.

(2) Mitglieder des Gemeinderats, die einem Ausschuß nicht
angehören, können auch an den nichtöffentlichen Sitzungen als
Zuhörer teilnehmen. Dies gilt nicht bei persönlicher Beteiligung
nach § 38.

§ 44
Aussetzung von Beschlüssen

Hält der Bürgermeister eine Entscheidung des Gemeinderats
oder eines Ausschusses für rechtswidrig, so hat er ihren Vollzug
auszusetzen und sie in der nächsten Sitzung, die innerhalb eines
Monats nach der Entscheidung stattfinden muß, gegenüber dem
Gemeinderat oder dem Ausschuß zu beanstanden. Verbleibt der
Gemeinderat oder der Ausschuß bei seiner Entscheidung, so hat
der Bürgermeister unverzüglich die Rechtsaufsichtsbehörde zu
unterrichten.
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Dritter Unterabschnitt
Ortschaftsverfassung

§ 45
Ortschaften, Ortsbürgermeister, Ortschaftsrat

(1) In Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen (Ortschaf-
ten) kann durch Regelung in der Hauptsatzung eine Ortschafts-
verfassung eingeführt werden. In diesem Fall werden der Orts-
bürgermeister und der Ortschaftsrat gewählt. Eine Regelung
nach den Sätzen 1 und 2 ist in die Hauptsatzung der Gemeinde
aufzunehmen, wenn dies die Mehrheit der Anwesenden auf der
ersten Bürgerversammlung des Ortsteiles nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes beschließt. Diese Bürgerversammlung hat der Bür-
germeister spätestens innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes einzuberufen. Der Ortsbürgermeister ist Ehren-
beamter der Gemeinde und wird nach den für die Wahl des
ehrenamtlichen Bürgermeisters geltenden Bestimmungen des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes für die Dauer der gesetzli-
chen Amtszeit des Gemeinderats gewählt. Die Wahl wird vom
Gemeindewahlleiter geleitet. Der Ortsbürgermeister hat das Recht,
beratend an allen die Belange der Ortschaft betreffenden Sitzun-
gen des Gemeinderats und der Ausschüsse teilzunehmen und
entsprechende Anträge zu stellen. Er ist hierzu wie ein Gemeinde-
ratsmitglied zu laden.

(2) Der Ortschaftsrat wird ebenfalls für die Dauer der gesetzli-
chen Amtszeit des Gemeinderats gebildet. Er besteht aus dem
Ortsbürgermeister und den weiteren Mitgliedern des Ort-
schaftsrats. Die Zahl der weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats
beträgt in Ortschaften
mit bis zu 500 Einwohnern 4,
mit mehr als 500 bis zu 1.000 Einwohnern 6,
mit mehr als 1.000 bis zu 2.000 Einwohnern 8,
mit mehr als 2.000 Einwohnern 10.
Die weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats werden aus der Mitte
einer Bürgerversammlung der Ortschaft in geheimer Wahl ge-
wählt. Sie sind ehrenamtlich tätig. Das Nähere bestimmt die
Hauptsatzung der Gemeinde. Die Hauptsatzung muß insbeson-
dere Frist und Form der Einladung zur Bürgerversammlung der
Ortschaft, das Verfahren zur Aufstellung der Bewerber und die
Durchführung des Wahlverfahrens regeln.

(3) Der Ortsbürgermeister ist Vorsitzender des Ortschaftsrats.
Die Regelungen über den Geschäftsgang des Gemeinderats
gelten entsprechend.

(4) Der Ortschaftsrat berät über die Angelegenheiten der Ort-
schaft. Er gibt Empfehlungen ab, die innerhalb einer Frist von
drei Monaten von dem für die Entscheidung zuständigen Organ
der Gemeinde behandelt werden müssen. Dem Ortschaftsrat ist
vor Beginn der Beratungen zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Gemeinde sowie der Nachtragshaushaltssatzungen Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.

(5) Der Ortschaftsrat entscheidet anstelle des zuständigen Or-
gans der Gemeinde über folgende Angelegenheiten der Ort-
schaft:
1. Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sportliche und

soziale Zwecke zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel,
2. Antrag auf Änderung des Ortschaftsnamens,
3. Benennung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und

der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde in der Ort-
schaft,

4. Pflege des Brauchtums und der kulturellen Tradition, Förde-
rung und Entwicklung des kulturellen Lebens, Unterstüt-
zung der Ortsfeuerwehr,

5. Stellungnahme zu beabsichtigten Veranstaltungen und Märk-
ten in der Ortschaft.

Durch die Hauptsatzung können dem Ortschaftsrat weitere auf
die Ortschaft bezogene Aufgaben zur Beratung und Entschei-
dung übertragen werden. Aufgaben nach § 26 Abs. 2 dürfen nicht
übertragen werden. Die Ortschaft hat gegen die Gemeinde einen
Anspruch darauf, daß ihr die finanziellen Mittel zur Erfüllung
ihrer Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 in angemessenem
Umfang in der Haushaltssatzung zur Verfügung gestellt werden.
Soweit ein Ortschaftsrat nicht besteht, trifft die Entscheidungen
nach den Sätzen 1 und 2 der Ortsbürgermeister.

(6) Die Entscheidungen des Ortschaftsrats und des Ortsbür-
germeisters nach Absatz 5 Satz 1, 2 und 5 dürfen dem Zusam-
menwachsen der Gemeinde nicht entgegenwirken und den Ge-
samtbelangen der Gemeinde nicht widersprechen. Sie müssen
die gesetzlichen Aufgaben und Zuständigkeiten, die planeri-
schen Entscheidungen sowie das Ortsrecht (einschließlich der
Haushaltssatzung) der Gemeinde beachten. Ihr Vollzug obliegt
dem Bürgermeister der Gemeinde. Dieser kann die Entscheidun-
gen des Ortschaftsrats und des Ortsbürgermeisters beanstanden;
§ 44 gilt entsprechend.

(7) Die Ortschaftsverfassung kann nur mit Zustimmung des
Ortschaftsrats aufgehoben werden. Absatz 5 Satz 5 gilt entspre-
chend.

Dritter Abschnitt
Verwaltungsgemeinschaft

§ 46
Bildung, Erweiterung und Auflösung

von Verwaltungsgemeinschaften

(1) Zur Stärkung ihrer Selbstverwaltungs- und Leistungskraft
können benachbarte kreisangehörige Gemeinden desselben Land-
kreises unter Aufrechterhaltung ihres Bestandes eine Verwal-
tungsgemeinschaft vereinbaren und deren Anerkennung bean-
tragen. Eine Gemeinde kann nur einer Verwaltungsgemeinschaft
angehören. Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern müs-
sen einer Verwaltungsgemeinschaft angehören, es sei denn, daß
Gründe des öffentlichen Wohls im Einzelfall eine Ausnahme von
dieser Verpflichtung fordern.

(2) Die Verwaltungsgemeinschaft ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts mit dem Recht, Dienstherr von Beamten zu
sein. Sie entsteht mit der Anerkennung durch Rechtsverordnung
des Innenministers. Die Anerkennung muß erfolgen, wenn die
beteiligten Gemeinden insgesamt mindestens 5.000 Einwohner
haben und Gründe des öffentlichen Wohls nicht entgegenstehen.
Haben die beteiligten Gemeinden insgesamt nicht mindestens
5.000 Einwohner, so kann die Anerkennung ausnahmsweise
erfolgen, wenn Gründe des öffentlichen Wohls die Anerkennung
fordern. In der Rechtsverordnung werden auch Name und Sitz
der Verwaltungsgemeinschaft bestimmt.

(3) Die Erweiterung, Änderung oder Auflösung einer bestehen-
den Verwaltungsgemeinschaft erfolgt durch Rechtsverordnung
des Innenministers, wenn ein übereinstimmender Antrag der
beteiligten Gemeinden vorliegt und Gründe des öffentlichen
Wohls nicht entgegenstehen.
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(2) Die Gemeinschaftsversammlung besteht aus den Vertretern
der Mitgliedsgemeinden. Vertreter sind die Bürgermeister kraft
Amtes und je ein Gemeinderatsmitglied; für jedes volle Tausend
ihrer Einwohner entsenden die Mitgliedsgemeinden ein weiteres
Gemeinderatsmitglied. Die Bürgermeister werden im Fall der
Verhinderung durch ihre Stellvertreter vertreten; als Verhinde-
rung gilt auch eine bestehende Unvereinbarkeit von Tätigkeiten
(§ 27 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit). Für jedes der übrigen Mitglieder der Gemeinschaftsver-
sammlung ist für den Fall, daß es verhindert ist oder den Bürger-
meister nach Satz 3 vertritt, ein Stellvertreter aus der Mitte des
Gemeinderats zu bestellen. Bei der Bestellung der übrigen Mit-
glieder und ihrer Stellvertreter gilt § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie
Abs. 2 entsprechend. Jeder Vertreter einer Mitgliedsgemeinde
hat eine Stimme. Die Vertreter sind an Weisungen der Mitglieds-
gemeinden gebunden; dies gilt nicht für Wahlen.

(3) Die Gemeinschaftsversammlung wählt einen hauptamtlich
tätigen Gemeinschaftsvorsitzenden auf die Dauer von fünf Jah-
ren und aus ihrer Mitte einen oder zwei ehrenamtlich tätige
Stellvertreter auf die Dauer ihres gemeindlichen Amts.

§ 49
Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft stellt das fachlich geeignete
Verwaltungspersonal an, das erforderlich ist, um den ordnungs-
gemäßen Gang der Geschäfte zu gewährleisten. Unbeschadet der
Verpflichtung nach Satz 1 muß die Verwaltungsgemeinschaft
mindestens einen Beamten mit der Befähigung zum gehobenen
Verwaltungsdienst haben.

(2) Für die Angestellten und Arbeiter von Mitgliedsgemeinden
gelten im Fall der Bildung oder Erweiterung von Verwaltungs-
gemeinschaften die Bestimmungen über die Rechtsstellung der
Beamten und Versorgungsempfänger bei der Umbildung von
Körperschaften (§§ 128 bis 133 des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes) sinngemäß. Satz 1 gilt entsprechend auch für den Fall
der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft.

§ 50
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft erhebt von ihren Mit-
gliedsgemeinden eine Umlage, soweit ihre sonstigen Einnahmen
nicht ausreichen, um ihren Finanzbedarf zu decken. Die Umlage
wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsge-
meinden bemessen, sofern nicht durch einstimmigen Beschluß
der Gemeinschaftsversammlung eine andere Regelung getroffen
wird. Der Kostenersatz für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach § 47 Abs. 3 bleibt der besonderen Regelung in der Zweck-
vereinbarung vorbehalten.

(2) Die Verwaltungsgemeinschaft ist verpflichtet, eine Haus-
haltssatzung zu erlassen. Die Höhe der Umlage ist für jedes
Rechnungsjahr durch Beschluß der Gemeinschaftsversammlung
in der Haushaltssatzung festzusetzen.

§ 51
Erfüllende Gemeinde

Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten entsprechend für
die Vereinbarung benachbarter kreisangehöriger Gemeinden,

(4) Die Bildung, Erweiterung oder Auflösung einer Verwal-
tungsgemeinschaft gegen den Willen einer oder mehrerer betei-
ligter Gemeinden erfolgt durch Gesetz.

(5) Das Landesverwaltungsamt regelt die mit der Bildung, Er-
weiterung, Änderung oder Auflösung einer Verwaltungsgemein-
schaft entstehenden Rechts- und Verwaltungsfragen, soweit
nicht in der Rechtsverordnung oder dem Gesetz Regelungen
enthalten sind.

§ 47
Aufgaben

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt alle Angelegenheiten
des übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden wahr.
Die Mitgliedsgemeinden sind über die sie betreffenden Vor-
gänge im übertragenen Wirkungskreis zu unterrichten. Der In-
nenminister kann durch Rechtsverordnung allgemein bestim-
men, daß einzelne Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
bei den Mitgliedsgemeinden verbleiben.

(2) Im eigenen Wirkungskreis der Mitgliedsgemeinden nimmt
die Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe der Aufstellung,
Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans wahr, so-
fern hierüber Einvernehmen mit den Mitgliedsgemeinden be-
steht; Absatz 3 findet Anwendung. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Im übrigen bleiben die Mitgliedsgemeinden für die Auf-
gaben des eigenen Wirkungskreises zuständig. Die Verwal-
tungsgemeinschaft führt diese Aufgaben nach den Sätzen 5
und 6 als Behörde der jeweiligen Mitgliedsgemeinde nach deren
Weisung aus; der Bürgermeister kann die Mitgliedsgemeinde
auch insoweit vertreten. Der Verwaltungsgemeinschaft obliegt
die verwaltungsmäßige Vorbereitung und der verwaltungsmäßi-
ge Vollzug der Beschlüsse der Mitgliedsgemeinden sowie die
Besorgung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten, die für
die Mitgliedsgemeinden keine grundsätzliche Bedeutung haben
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen. Das
gleiche gilt für die Aufgaben, die nach Absatz 1 bei den Mit-
gliedsgemeinden verbleiben.

(3) Die Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft
können einzeln oder gemeinsam durch Zweckvereinbarung ein-
zelne Aufgaben und Befugnisse des eigenen Wirkungskreises
auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen.

(4) Die Mitgliedsgemeinden sind verpflichtet, die Verwaltungs-
gemeinschaft bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstüt-
zen.

§ 48
Organe der Verwaltungsgemeinschaft

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft wird durch die Gemeinschafts-
versammlung verwaltet, soweit nicht der Gemeinschafts-
vorsitzende zuständig ist. Der Gemeinschaftsvorsitzende erle-
digt in eigener Zuständigkeit die Aufgaben, die der Verwaltungs-
gemeinschaft durch Vorschriften außerhalb dieses Gesetzes über-
tragen werden sowie die Aufgaben der Verwaltungsgemein-
schaft nach § 47 Abs. 1 und die laufenden Angelegenheiten nach
§ 47 Abs. 2 und 3. Ihm obliegt die Zuständigkeit in Personalan-
gelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft; § 29 Abs. 3 gilt
entsprechend.
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daß eine Gemeinde mit mindestens 3.000 Einwohnern, deren
Bürgermeister hauptamtlich tätig ist, die Aufgaben der Verwal-
tungsgemeinschaft wahrnimmt (erfüllende Gemeinde). In die-
sem Fall gelten die auf die Verwaltungsgemeinschaft bezogenen
Bestimmungen für die erfüllende Gemeinde entsprechend. Der
Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde ist ehrenamtlicher Ge-
meinschaftsvorsitzender kraft Amtes. Abweichend von Satz 1
kann in begründeten Einzelfällen auch eine Gemeinde mit weni-
ger als 3.000 Einwohnern, deren Bürgermeister hauptamtlich
tätig ist, erfüllende Gemeinde sein, insbesondere wenn die Ge-
meinde besondere regionale Aufgaben zu erfüllen hat.

§ 52
Anzuwendende Vorschriften

(1) Für die Bekanntmachung und Verkündung von Rechts-
vorschriften der Verwaltungsgemeinschaft gelten die Bestim-
mungen über die Bekanntmachung gemeindlicher Satzungen
(§ 21) entsprechend.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Verwal-
tungsgemeinschaft die Bestimmungen zu den Zweckverbänden
des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit entspre-
chend.

(3) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Verwal-
tungsgemeinschaften haben innerhalb eines Jahres ihre Rechts-
verhältnisse den Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen.

Vierter Abschnitt
Gemeindewirtschaft

Erster Unterabschnitt
Haushaltswirtschaft

§ 53
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und
zu führen, daß die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu
planen und zu führen.

(3) Der Haushalt muß in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.

§ 54
Grundsätze der Einnahmebeschaffung

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vor-
schriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Einnahmen
1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für

die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen

Einnahmen nicht ausreichen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere
Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig
ist.

§ 55
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushalts-
satzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen
für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der

Einnahmen und der Ausgaben des Haushaltsjahres,
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung),

3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre
mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzuset-
zen sind,

5. des Höchstbetrags der Kassenkredite.
Die Angaben nach Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 sind getrennt für das
Haushaltswesen der Gemeinde und die Wirtschaftsführung von
Eigenbetrieben zu machen. Die Haushaltssatzung kann weitere
Bestimmungen enthalten, die sich auf die Einnahmen und Aus-
gaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in
Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Berei-
che durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 56
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
1. zu erwartenden Einnahmen,
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.
Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen der Eigenbetriebe der Gemeinde bleiben
unberührt.

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt und
einen Vermögenshaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die
Beamten, Angestellten und Arbeiter der Gemeinde ist Teil des
Haushaltsplans.

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft
der Gemeinde und nach Maßgabe dieses Gesetzes und der
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften für die
Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkei-
ten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

§ 57
Erlaß der Haushaltssatzung

(1) Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung samt
ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung.

(2) Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätestens einen
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichts-
behörde vorzulegen.
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(3) Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Bestand-
teilen sind sogleich nach der Genehmigung öffentlich bekannt-
zumachen. Für Haushaltssatzungen ohne solche Bestandteile
findet § 21 Abs. 3 Anwendung. Gleichzeitig mit der öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan
zwei Wochen lang öffentlich auszulegen; darauf ist in der öffent-
lichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen.

§ 58
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur
zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährlei-
stet ist. Sind sie erheblich, so sind sie vom Gemeinderat zu
beschließen.

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Maßnahmen,
durch die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Verbindlichkei-
ten der Gemeinde entstehen können.

(3) § 60 Abs. 2 bleibt unberührt.

(4) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden,
sind überplanmäßige Ausgaben in nicht erheblichem Umfang
auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur
durch Erlaß einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die
Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Hierüber
entscheidet der Gemeinderat.

(5) Der Gemeinderat kann Richtlinien über die Abgrenzungen
aufstellen.

§ 59
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren
dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu
ermächtigt.

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu
Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen
werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluß einer Maßnahme;
sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger
Haushalte nicht gefährdet wird.

(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des
Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgen-
de Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht
wird, bis zum Inkrafttreten dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf
im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in
den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditauf-
nahmen geplant sind.

§ 60
Nachtragshaushaltssatzungen

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.
Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen für
die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushalts-
satzung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein

Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur
durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden
kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei
einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den
Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müs-
sen,

3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veran-
schlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnah-
men geleistet werden sollen,

4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höher-
gruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechen-
den Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 findet keine Anwendung auf
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

und Baumaßnahmen, soweit die Ausgaben nicht erheblich
und unabweisbar sind,

2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer
Personalausgaben, die aufgrund des Beamten- oder Tarif-
rechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben notwendig
werden.

§ 61
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch
nicht in Kraft, so darf die Gemeinde
1. Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflich-

tet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben
unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaf-
fungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushalts,
für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgese-
hen waren, fortsetzen,

2. die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abga-
ben nach den Sätzen des Vorjahres erheben,

3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten,
der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Vermö-
genshaushalts nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemein-
de Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der für
die beiden Vorjahre festgesetzten Kredite oder, falls in einem
oder in beiden Vorjahren keine Kredite festgesetzt wurden, bis zu
einem Viertel der im Finanzplan des Vorjahres für das Haushalts-
jahr vorgesehenen Kredite aufnehmen. Sie bedarf dazu der
Genehmigung. § 63 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haus-
haltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

§ 62
Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige
Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der
Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitions-
programm aufzustellen.
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(3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der
voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten
darzustellen.

(4) Der Finanzplan ist dem Gemeinderat spätestens mit dem
Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich
der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zweiter Unterabschnitt
Kreditwesen

§ 63
Kredite

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 54 Abs. 3 nur
im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, für Investi-
tionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenom-
men werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im
Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung (Gesamtge-
nehmigung). Die Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt
einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt wer-
den; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen
mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im
Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das
Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung
für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntge-
macht wird, bis zum Erlaß dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmi-
gung (Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen für die
Gemeinden nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität
und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt worden sind. Die
Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschrän-
kung versagt werden.

(5) Der Innenminister kann im Einvernehmen mit dem Finanz-
minister und dem Minister für Wirtschaft und Verkehr durch
Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von der Geneh-
migung (Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der Kon-
junkturrat für die öffentliche Hand nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
eine Beschränkung der Kreditaufnahme durch die Gemeinden
empfohlen hat. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn dies zur
Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts geboten ist oder wenn die Kreditbedingungen wirtschaft-
lich nicht vertretbar sind. Solche Rechtsverordnungen sind auf
längstens ein Jahr zu befristen.

(6) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicher-
heiten bestellen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen
zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Ver-
kehrsübung entspricht.

§ 64
Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten

(1) Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die der Kreditaufnahme
wirtschaftlich gleichkommen, bedarf der Genehmigung.

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften, Gewährverträge und Ver-
pflichtungen aus ähnlichen Rechtsgeschäften, die ein Einstehen
für fremde Schuld oder für den Eintritt oder Nichteintritt be-
stimmter Umstände zum Gegenstand haben, nur zur Erfüllung
ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der
Genehmigung, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwal-
tung abgeschlossen werden.

(3) Die Gemeinde bedarf zur Bestellung von Sicherheiten zugun-
sten Dritter der Genehmigung.

(4) Für die Genehmigung gilt § 63 Abs. 2 Satz 2 und 3 entspre-
chend.

(5) Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung Rechts-
geschäfte von der Genehmigung freistellen,
1. die die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben ein-

gehen oder
2. die für die Gemeinden keine besondere Belastung bedeuten

oder
3. die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren.

§ 65
Kassenkredite

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemein-
de Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetz-
ten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen
Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das
Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlaß der neuen Haushaltssatzung.

(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf
der Genehmigung, wenn
1. der Höchstbetrag für die Haushaltswirtschaft ein Sechstel

der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen über-
steigt,

2. der Höchstbetrag für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im
Erfolgsplan vorgesehenen Erträge übersteigt.

Dritter Unterabschnitt
Vermögenswirtschaft

§ 66
Erwerb und Verwaltung von Vermögen

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben,
wenn das zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich
zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanla-
gen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen
einen angemessenen Ertrag bringen.

§ 67
Veräußerung von Vermögen

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht, veräußern. Vermögens-



Nr. 23 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 24. August 1993 519

gegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert
veräußert werden.

(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensge-
genstandes gilt Absatz 1 entsprechend. Ausnahmen sind insbe-
sondere zulässig bei der Vermietung gemeindlicher Gebäude zur
Sicherung preiswerten Wohnens und zur Sicherung der Existenz
kleiner und ertragsschwacher Gewerbebetriebe.

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde, wenn sie
1. Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußert,
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte verkauft oder

tauscht,
3. wirtschaftliche Unternehmen oder Beteiligungen an wirt-

schaftlichen Unternehmen veräußert,
4. über Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, ge-

schichtlichen, künstlerischen oder denkmalpflegerischen
Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verän-
dern will.

(4) Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung Rechts-
geschäfte von der Genehmigungspflicht nach Absatz 3 freistel-
len, wenn sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben abgeschlossen
werden oder ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder
wenn bestimmte Wertgrenzen oder Grundstücksgrößen nicht
überschritten werden.

(5) Das Verschenken und die unentgeltliche Überlassung von
Gemeindevermögen sind unzulässig. Die Veräußerung oder
Überlassung von Gemeindevermögen in Erfüllung von Gemein-
deaufgaben oder herkömmlicher Anstandspflichten fällt nicht
unter dieses Verbot.

(6) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgaben-
erfüllung der Gemeinde und nur dann in Stiftungsvermögen
eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck
auf andere Weise nicht erreicht werden kann.

§ 68
Rücklagen

Die Gemeinde hat für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur
Sicherung der Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener
Höhe zu bilden. Rücklagen für andere Zwecke sind zulässig.

§ 69
Zwangsvollstreckung in Gemeindevermögen wegen

einer Geldforderung

(1) Der Gläubiger einer bürgerlich-rechtlichen Geldforderung
gegen die Gemeinde muß, soweit er nicht dingliche Rechte
verfolgt, vor der Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen
dieser Forderung der Rechtsaufsichtsbehörde eine beglaubigte
Abschrift des vollstreckbaren Titels zustellen. Die Zwangsvoll-
streckung darf erst einen Monat nach der Zustellung an die
Rechtsaufsichtsbehörde beginnen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für öffentlich-rechtliche Geldfor-
derungen, soweit nicht Sondervorschriften bestehen.

(3) Über das Vermögen der Gemeinde findet ein Konkurs- oder
gerichtliches Vergleichsverfahren nicht statt.

§ 70
Von der Gemeinde verwaltete nichtrechtsfähige Stiftungen

(1) Vermögenswerte, die die Gemeinde von Dritten unter der
Auflage entgegennimmt, sie zu einem bestimmten öffentlichen
Zweck zu verwenden, ohne daß eine rechtsfähige Stiftung ent-
steht, sind ihrer Zweckbestimmung gemäß nach den für das
Gemeindevermögen geltenden Vorschriften zu verwalten.

(2) Die Vermögenswerte sind in ihrem Bestand ungeschmälert
zu erhalten. Sie sind vom übrigen Gemeindevermögen getrennt
zu verwalten und so anzulegen, daß sie für ihren Ver-
wendungszweck verfügbar sind.

(3) Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet wer-
den. Ist eine Minderung eingetreten, so sollen die Vermö-
gensgegenstände aus dem Ertrag wieder ergänzt werden.

(4) Soweit eine Änderung des Verwendungszwecks oder die
Aufhebung der Zweckbestimmung zulässig ist, beschließt hier-
über der Gemeinderat. Der Beschluß bedarf der Genehmigung.

Vierter Unterabschnitt
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde

§ 71
Gründung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher

Unternehmen

(1) Ungeachtet des mit ihnen verfolgten öffentlichen Zwecks
darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur gründen,
übernehmen oder erweitern, wenn
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen erfordert,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemes-

senen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde
und zum voraussichtlichen Bedarf steht,

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen
anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Gegebenen-
falls ist ein Markterkundungsverfahren unter Einbindung der
betroffenen örtlichen Betriebe in Landwirtschaft, Handel,
Gewerbe und Industrie durchzuführen.

(2) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde dürfen keine
wesentliche Schädigung und keine Aufsaugung selbständiger
Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie
bewirken.

(3) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht gründen. Für das
öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen
Vorschriften. Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölke-
rung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet ist, können mit Genehmigung des
Landesverwaltungsamts Wohnungen vermitteln.

(4) Wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde, die nicht auf
das Gemeindegebiet beschränkt bleiben, bedürfen der Genehmi-
gung.

§ 72
Anzeigepflicht

Wenn die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen oder Unter-
nehmen aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 129 Abs. 2
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Nr.10 gründen, übernehmen oder erweitern will, so hat sie dies
der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig mindestens sechs Wo-
chen vor Beginn oder Vergabe von Arbeiten oder vor Abschluß
des Übernahmevertrages anzuzeigen. In der Anzeige ist darzule-
gen, daß die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und daß
die Deckung der Kosten tatsächlich und rechtlich gesichert ist.

§ 73
Unternehmen des privaten Rechts

(1) Die Gemeinde darf Unternehmen in einer Rechtsform des
privaten Rechts nur gründen, deren Zweckbestimmung ändern
oder sich an solchen Unternehmen nur beteiligen, wenn
1. bei wirtschaftlichen Unternehmen die Voraussetzungen des

§ 71 Abs. 1 und 2 vorliegen, bei nichtwirtschaftlichen Unter-
nehmen der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfer-
tigt,

2. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer Rechtsform
des öffentlichen Rechts, insbesondere durch einen Eigenbe-
trieb der Gemeinde, erfüllt werden kann oder wenn Private
an der Erfüllung des öffentlichen Zwecks wesentlich betei-
ligt werden sollen und die Aufgabe hierfür geeignet ist und

3. die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag
begrenzt ist; die Rechtsaufsichtsbehörde kann von der Haf-
tungsbegrenzung in begründeten Fällen befreien.

Die Gründung oder Beteiligung bedarf der Genehmigung.

(2) Die Gemeinde darf sich an Banken nicht beteiligen. Für die
Beteiligung an öffentlichen Sparkassen und Zweckverbänden
gelten die besonderen Vorschriften.

§ 74
Vertretung im Fall der Beteiligung

(1) Vertreter der Gemeinde in den Organen eines Unternehmens,
an dem die Gemeinde beteiligt ist, dürfen der Aufnahme von
Krediten nur nach vorherigem Beschluß des Gemeinderats zu-
stimmen. Gleiches gilt, wenn ein solches Unternehmen sich an
einem anderen Unternehmen beteiligen will. Der Beschluß des
Gemeinderats bedarf in diesem Fall außerdem der Genehmi-
gung.

(2) Werden Vertreter nach Absatz 1 aus ihrer Tätigkeit haftbar
gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den Schaden zu ersetzen, es
sei denn, daß sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt haben. Auch in diesem Fall ist die Gemeinde schadener-
satzpflichtig, wenn die Vertreter nach Anweisung gehandelt
haben.

(3) Die Mitgliedschaft gemeindlicher Vertreter in Organen nach
Absatz 1 erlischt mit ihrem Ausscheiden aus dem hauptamtlichen
oder ehrenamtlichen Dienst der Gemeinde.

§ 75
Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen

(1) Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen sollen ei-
nen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

(2) Die Einnahmen jedes Unternehmens sollen mindestens alle
Aufwendungen decken und neben einer marktüblichen Ver-
zinsung des Eigenkapitals angemessene Rücklagen ermögli-
chen. Zu den Einnahmen gehören auch angemessene Vergütun-
gen für die Leistungen des Unternehmens an die Gemeinde oder

an andere gemeindliche Unternehmen mit eigener oder ohne
eigene Rechtspersönlichkeit.

(3) Zu den Aufwendungen gehören auch die Steuern, die Zinsen
für die zu Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Kredite,
angemessene Beträge für den Unterhaltungs- und Versorgungs-
aufwand, angemessene Abschreibungen, angemessene Vergü-
tungen für die Leistungen und Lieferungen der Gemeinde sowie
anderer gemeindlicher Unternehmen mit eigener oder ohne
eigene Rechtspersönlichkeit, ferner angemessene Aufwands-
und Gefahrenrückstellungen.

(4) Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in
dem in § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG)
bezeichneten Umfang, so hat sie
1. dafür Sorge zu tragen, daß der Jahresabschluß und der

Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs aufgestellt
und geprüft werden, sofern nicht weitergehende gesetzliche
Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen,

2. die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG auszuüben,
3. darauf hinzuwirken, daß ihr und dem für sie zuständigen

überörtlichen Prüfungsorgan die in § 54 HGrG vorgesehenen
Befugnisse eingeräumt werden.

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.

(5) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen
keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 HGrG, so soll die
Gemeinde, soweit ihr Interesse das erfordert, darauf hinwirken,
daß in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag der Gemeinde
die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG und der Gemeinde und dem
für sie zuständigen überörtlichen Prüfungsorgan die Befugnisse
nach § 54 HGrG eingeräumt werden. Bei mittelbaren Beteiligun-
gen gilt das nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der Anteile
übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde
allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit
Mehrheit im Sinne des § 53 HGrG beteiligt ist.

§ 76
Eigenbetriebe

(1) Für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, die außerhalb des Haushaltsplans der Ge-
meinde nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen
verwaltet werden (Eigenbetriebe), bestellt der Gemeinderat eine
Werkleitung und einen Werkausschuß. Die Werkleitung führt
die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs. Sie kann vom Ge-
meinderat zur Vertretung nach außen ermächtigt werden. Im
übrigen beschließt über die Angelegenheiten des Eigenbetriebs
der Werkausschuß, soweit nicht der Gemeinderat sich die Ent-
scheidung allgemein vorbehält oder im Einzelfall an sich zieht
(§ 26 Abs. 3 Satz 2). Der Werkausschuß ist ein beschließender
Ausschuß im Sinne der §§ 26 und 43.

(2) Die §§ 53, 54, 59, 61 bis 64, 65 Abs. 1 sowie die §§ 66, 67,
69, 78 Abs. 4 und § 79 gelten entsprechend.

(3) Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften werden die Ange-
legenheiten des Eigenbetriebs durch eine Betriebssatzung gere-
gelt. Diese muß nähere Bestimmungen über die Wirtschafts-
führung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung enthal-
ten.
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§ 77
Monopolbetriebe

Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb besteht, darf der
Anschluß und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht
werden, daß auch andere Leistungen oder Lieferungen abge-
nommen werden.

Fünfter Unterabschnitt
Kassen- und Rechnungswesen

§ 78
Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der Ge-
meinde.

(2) Die Gemeinde hat einen Kassenverwalter und einen Stellver-
treter zu bestellen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn sie ihre
Kassengeschäfte ganz durch eine Stelle außerhalb der Gemein-
deverwaltung besorgen läßt. Die Anordnungsbefugten der Ge-
meindeverwaltung, der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprü-
fungsamts und Bedienstete, denen örtliche Kassenprüfungen
übertragen sind, können nicht gleichzeitig die Aufgaben eines
Kassenverwalters oder seines Stellvertreters wahrnehmen.

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen weder
miteinander noch mit den Anordnungsbefugten der Gemeinde-
verwaltung, dem Leiter und den Prüfern des Rechnungsprüfungs-
amts und den Bediensteten, denen örtliche Kassenprüfungen
übertragen sind, durch ein Angehörigenverhältnis im Sinne des
§ 20 Abs. 5 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes ver-
bunden sein.

(4) Sonderkassen sollen mit der Gemeindekasse verbunden
werden. Ist eine Sonderkasse nicht mit der Gemeindekasse
verbunden, so gelten für den Verwalter der Sonderkasse und
dessen Stellvertreter die Absätze 2 und 3 entsprechend.

§ 79
Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften

Die Gemeinde kann mit Genehmigung das Ermitteln von An-
sprüchen und von Zahlungsverpflichtungen, das Vorbereiten der
entsprechenden Kassenordnungen, die Kassengeschäfte und das
Rechnungswesen ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb
der Gemeindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ordnungs-
gemäße und sichere Erledigung und die Prüfung nach den für die
Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind. Die Be-
stimmungen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit und die §§ 46 bis 52 bleiben unberührt.

§ 80
Rechnungslegung

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirt-
schaft einschließlich des Stands des Vermögens und der Ver-
bindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres
nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechen-
schaftsbericht zu erläutern.

(2) Die Jahresrechnung ist innerhalb von vier Monaten nach
Abschluß des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem
Gemeinderat vorzulegen.

(3) Nach Durchführung der örtlichen Prüfung (§ 82) und Aufklä-
rung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Gemeinderat die Jah-
resrechnung in öffentlicher Sitzung unverzüglich fest und be-
schließt über die Entlastung. Verweigert der Gemeinderat die
Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkungen aus, so hat er
die dafür maßgebenden Gründe anzugeben.

(4) Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Berichte
über die Prüfungen einsehen.

Sechster Unterabschnitt
Prüfungswesen

§ 81
Rechnungsprüfungsamt

(1) Kreisfreie Städte müssen ein Rechnungsprüfungsamt ein-
richten. Kreisangehörige Gemeinden können ein Rechnungs-
prüfungsamt einrichten, wenn ein Bedürfnis dafür besteht und
die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Umfang der Ver-
waltung stehen.

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Rechnungs-
prüfung dem Gemeinderat und bei den örtlichen Kassenprüfungen
dem Bürgermeister unmittelbar verantwortlich. Der Gemeinde-
rat und der Bürgermeister können besondere Aufträge zur Prü-
fung der Verwaltung erteilen. Das Rechnungsprüfungsamt ist bei
der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und nur dem
Gesetz unterworfen. Im übrigen bleiben die Befugnisse des
Bürgermeisters unberührt, dem das Rechnungsprüfungsamt un-
mittelbar untersteht.

(3) Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungs-
prüfungsamts werden auf Beschluß des Gemeinderats vom Bür-
germeister bestellt und abberufen. Der Beschluß über die Abbe-
rufung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts und seines Stell-
vertreters gegen ihren Willen ist nur möglich, wenn sie ihre
Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen; er bedarf der Mehrheit
von zwei Dritteln der Mitglieder des Gemeinderats. Der Be-
schluß zur Abberufung von Prüfern des Rechnungsprüfungs-
amts gegen ihren Willen bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder des Gemeinderats.

(4) Der Leiter eines Rechnungsprüfungsamts und sein Stellver-
treter müssen Beamte auf Lebenszeit sein. Sie müssen minde-
stens die Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Ver-
waltungsdienst und die für ihr Amt erforderliche Erfahrung und
Eignung besitzen.

(5) Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungs-
prüfungsamts dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur
innehaben, wenn das mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist.
Sie dürfen Zahlungen für die Gemeinde weder anordnen noch
ausführen. Für den Leiter des Rechnungsprüfungsamts und sei-
nen Stellvertreter gilt außerdem § 78 Abs. 3 entsprechend.
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§ 82
Örtliche Prüfungen

(1) Die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der Eigen-
betriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rech-
nungswesen werden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft (örtli-
che Rechnungsprüfung). In Gemeinden, in denen kein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, werden dessen Aufgaben durch das
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises wahrgenommen.

(2) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresab-
schlüsse ist innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluß des
Haushaltsjahres durchzuführen.

(3) Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem Bürgermeister. Er
bedient sich in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt
eingerichtet ist, dieses Amts.

§ 83
Überörtliche Prüfungen

(1) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet unverzüglich nach
der Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse
der Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem
Rechnungswesen statt.

(2) Das Nähere über das Prüfungsverfahren, insbesondere die
Frage, welche Prüfungsorgane die überörtliche Rechnungsprü-
fung durchführen und die Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen
der Gemeinden zu diesen Prüfungsorganen, regelt ein Gesetz.

§ 84
Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen

(1) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der
für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grund-
sätze, insbesondere darauf, ob
1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten

worden sind,
2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind

sowie die Jahresrechnung und die Vermögensnachweise
ordnungsgemäß aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand

oder auf andere Weise wirksamer erfüllt werden können.

(2) Die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser einschließlich
der Jahresabschlüsse unterliegen der Rechnungsprüfung. Ab-
satz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Rechnungsprüfung umfaßt auch die Wirtschaftsführung
der Eigenbetriebe unter entsprechender Anwendung des Absat-
zes 1. Dabei ist auf das Ergebnis der Abschlußprüfung (§ 85) mit
abzustellen.

(4) Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung der
Gemeinde bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze mitgeprüft.
Entsprechendes gilt bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, in denen die Gemeinde Mitglied ist. Die Rechnungs-
prüfung umfaßt ferner die Buch-, Betriebs- und sonstigen Prü-

fungen, die sich die Gemeinde bei der Hingabe eines Darlehens
oder sonst vorbehalten hat.

(5) Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledi-
gung der Kassengeschäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung der
Kassen und das Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft.

§ 85
Abschlußprüfung

(1) Der Jahresabschluß eines Eigenbetriebs soll spätestens inner-
halb von neun Monaten nach Schluß des Wirtschaftsjahres durch
einen sachverständigen Prüfer (Abschlußprüfer) geprüft sein.

(2) Die Abschlußprüfung wird von einem Wirtschaftsprüfer oder
von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.

(3) Die Abschlußprüfung erstreckt sich auf die Vollständigkeit
und Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Jahresberichts. Dabei werden
auch geprüft
1. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die

Liquidität und Rentabilität,
3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Ver-

luste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermö-
gens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesenen Jahresfehlbetrags.

Zweiter Teil
Landkreisordnung

Erster Abschnitt
Allgemeine Grundlagen

Erster Unterabschnitt
Rechtsstellung

§ 86
Begriff, Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die Landkreise sind Gebietskörperschaften mit dem Recht,
die überörtlichen Angelegenheiten, deren Bedeutung über das
Kreisgebiet nicht hinausgeht, in eigener Verantwortung im Rah-
men der Gesetze zur Förderung des Wohls ihrer Einwohner zu
verwalten. Eingriffe in die Rechte der Landkreise sind nur durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zulässig.

(2) Den Landkreisen steht die Erfüllung der auf das Kreisgebiet
beschränkten öffentlichen Aufgaben zu, soweit nicht die Ge-
meinden zuständig sind oder Gesetze etwas anderes bestimmen.
Die Aufgaben der Landkreise sind eigene oder übertragene
Aufgaben.

(3) Die Landkreise sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Leistungs-
fähigkeit für eine ordnungsgemäße Verwaltung zu sorgen und
die dafür erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. Die Land-
kreise sind verpflichtet, Angelegenheiten, die im Interesse der
Sicherheit der Bundesrepublik und ihrer Länder Unbefugten
nicht bekannt werden dürfen, geheimzuhalten; sie haben die
dazu notwendigen Vorkehrungen zu treffen.
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§ 87
Eigene Aufgaben

(1) Eigene Aufgaben sind die überörtlichen Angelegenheiten,
deren Bedeutung über das Kreisgebiet nicht hinausgeht (Aufga-
ben des eigenen Wirkungskreises).

(2) Den Landkreisen kann durch Gesetz die Verpflichtung auf-
erlegt werden, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, wenn dies aus
Gründen des öffentlichen Wohls erforderlich ist (Pflichtaufgaben).
Die Landkreise sind, unbeschadet bestehender Verpflichtungen
Dritter und nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften insbe-
sondere verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen auf den
Gebieten des überörtlichen öffentlichen Personennahverkehrs,
des Gesundheitswesens, der Sozialhilfe und der Abfallentsor-
gung zu treffen. Übersteigt eine Pflichtaufgabe die Leistungsfä-
higkeit eines Landkreises, so ist diese Aufgabe in kommunaler
Zusammenarbeit zu erfüllen.

(3) Auf Antrag kreisangehöriger Gemeinden können die Land-
kreise deren Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (§ 2) über-
nehmen, wenn und solange diese das Leistungsvermögen der
beteiligten Gemeinden übersteigen. Die Übernahme von Aufga-
ben bedarf der Zustimmung des Kreistags.

§ 88
Übertragene Aufgaben

(1) Die Landkreise können durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes verpflichtet werden, bestimmte öffentliche Aufgaben
des Staates oder anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts
zu erfüllen (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Die
zuständigen staatlichen Behörden können den Landkreisen all-
gemein oder im Einzelfall Weisungen für die Erledigung dieser
Aufgaben erteilen.

(2) Bei der Übertragung von Aufgaben sind gleichzeitig die
notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. § 3 Abs. 3 gilt
entsprechend.

§ 89
Name, Sitz und Bezeichnung

(1) Der Name eines Landkreises kann bei Vorliegen eines drin-
genden öffentlichen Interesses auf Antrag des Landkreises oder
nach Anhörung des Landkreises von Amts wegen durch die
Landesregierung geändert werden.

(2) Der Sitz der Kreisbehörde kann durch Gesetz nach Anhörung
des Landkreises geändert werden, wenn dies aus Gründen des
Gemeinwohls erforderlich ist.

(3) Die Landkreise können überlieferte Bezeichnungen, die auf
der Geschichte, der Eigenart oder der Bedeutung des Landkrei-
ses beruhen, weiterführen. Aus Gründen des Gemeinwohls kann
das Innenministerium auf Antrag Bezeichnungen verleihen oder
auf Antrag oder von Amts wegen Bezeichnungen ändern oder
aufheben.

§ 90
Hoheitszeichen

(1) Die Landkreise sind berechtigt, Wappen und Flaggen zu
führen, die mit ihrer Geschichte und demokratischen Grundsät-

zen übereinstimmen. Die Änderung bestehender und die Annah-
me neuer Wappen und Flaggen bedürfen der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde.

(2) Dritte dürfen Wappen und Flaggen des Landkreises nur mit
dessen Genehmigung verwenden.

(3) Die Landkreise führen Dienstsiegel. Landkreise mit eigenem
Wappen führen dieses, die übrigen Landkreise das Landes-
wappen mit dem Hinweis auf Thüringen und mit dem Namen des
Landkreises als Umschrift in ihrem Dienstsiegel.

Zweiter Unterabschnitt
Gebiet

§ 91
Landkreisgebiet

Das Gebiet der Landkreise setzt sich aus den ihnen zugehörenden
Gemeinden und gemeindefreien Gebieten zusammen. Ihr Gebiet
bildet zugleich den Bereich der unteren staatlichen Verwaltungs-
behörde (Landratsamt).

§ 92
Gebiets- und Bestandsänderungen

(1) Landkreise können nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen in ihren Grenzen oder ihrem Bestand geändert, neuge-
bildet oder aufgelöst werden (Gebiets- oder Bestandsänderungen).

(2) Die Gebiets- oder Bestandsänderungen erfolgen durch Rechts-
verordnung des Innenministers, soweit die beteiligten Landkrei-
se einverstanden sind und Gründe des öffentlichen Wohls nicht
entgegenstehen.

(3) Gegen den Willen eines oder mehrerer beteiligter Landkreise
können Gebiets- oder Bestandsänderungen im Einzelfall nur aus
Gründen des öffentlichen Wohls und nur durch Gesetz erfolgen.

(4) Vor einer Entscheidung sind die beteiligten Landkreise zu
hören sowie die Gemeinden, wenn die Gebiets- oder Bestands-
änderung im Einzelfall die Zugehörigkeit der Gemeinde zum
Landkreis ganz oder teilweise betrifft.

(5) Alle wesentlichen Folgewirkungen der Gebiets- oder Be-
standsänderungen werden durch Gesetz, sofern die Änderungen
durch Gesetz erfolgen, ansonsten durch Rechtsverordnung des
Innenministers geregelt. Im übrigen entscheidet die Rechts-
aufsichtsbehörde über die mit den Änderungen zusammenhän-
genden Rechts- und Verwaltungsfragen, sofern nicht die Betei-
ligten diese Fragen einvernehmlich regeln.

Dritter Unterabschnitt
Landkreisbevölkerung

§ 93
Einwohner und Bürger

(1) Einwohner des Landkreises ist, wer im Landkreis wohnt.
Jeder Einwohner hat gegenüber dem Landkreis die gleichen
Rechte und Pflichten, sofern nicht durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.
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(2) Bürger des Landkreises ist jeder Einwohner, der als Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes bei den
Landkreiswahlen wahlberechtigt ist. Das Bürgerrecht entsteht
mit dem Erwerb der Wahlberechtigung und endet mit dessen
Verlust. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen
Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen und
bei den Landkreiswahlen wahlberechtigt sind, stehen den Bür-
gern gleich.

(3) Die Bürger des Landkreises und die ihnen nach Absatz 2
Satz 3 gleichgestellten Personen wählen die Kreistagsmitglieder
und mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen den
Landrat. Das Nähere regelt ein Gesetz.

§ 94
Ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Die Bürger nehmen nach den gesetzlichen Vorschriften an
der Verwaltung des Landkreises teil. Sie sind zur Übernahme
von Ehrenämtern im Landkreis verpflichtet; dies gilt nicht für die
Ämter des ehrenamtlichen Beigeordneten und des Kreis-
tagsmitglieds. Die Bewerbung um ein Ehrenamt sowie dessen
Annahme und Ausübung dürfen nicht behindert werden.

(2) Soweit die Bürger zur Übernahme eines Ehrenamtes ver-
pflichtet sind, können sie nur aus wichtigem Grund dessen
Übernahme ablehnen oder das Ehrenamt niederlegen. Als wich-
tiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Bürger
durch sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine Berufs- und
Familienverhältnisse oder sonstige persönliche Umstände an der
Ausübung des Ehrenamts dauernd gehindert ist. Über das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes entscheidet der Kreistag. Er kann
die unbegründete Ablehnung oder Niederlegung des Ehrenamtes
einmalig mit einem Ordnungsgeld bis zu fünftausend Deutsche
Mark ahnden.

(3) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter sorgfältig und
gewissenhaft wahrzunehmen und über die ihnen bei der Aus-
übung des Ehrenamts bekanntgewordenen Angelegenheiten
Verschwiegenheit zu bewahren, soweit nicht diese Tatsachen
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-
haltung bedürfen. Werden diese Verpflichtungen schuldhaft
verletzt, kann der Kreistag im Einzelfall ein Ordnungsgeld bis zu
fünftausend Deutsche Mark verhängen. Die Verantwortlichkeit
nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. Ver-
letzt ein ehrenamtlich tätiger Bürger seine Verpflichtungen grob
fahrlässig oder vorsätzlich, so hat er dem Landkreis den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen.

(4) Für die Ehrenbeamten gelten die besonderen gesetzlichen
Bestimmungen.

§ 95
Entschädigung

(1) Ehrenamtlich tätige Bürger haben Anspruch auf angemesse-
ne Entschädigung. Außerdem erhalten sie Ersatz der Auslagen
und des Verdienstausfalls hinsichtlich der zur Wahrnehmung des
Ehrenamts notwendigen Teilnahme an Sitzungen, Besprechun-
gen oder anderen Veranstaltungen. Selbständig Tätige erhalten
anstelle des Ersatzes des Verdienstausfalls eine Verdienst-
ausfallpauschale. Personen, die nicht erwerbstätig sind, jedoch

einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen füh-
ren, erhalten eine zusätzliche Entschädigung nach Maßgabe
eines Stundenpauschalsatzes. Das Nähere bestimmt die Haupt-
satzung.

(2) Für die ehrenamtlich tätigen kommunalen Wahlbeamten
gelten die besonderen gesetzlichen Vorschriften.

§ 96
Rechte und Pflichten

(1) Die Einwohner sind im Rahmen der bestehenden Vorschrif-
ten berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen des Landkreises
zu benutzen, und verpflichtet, die Lasten des Landkreises zu
tragen.

(2) Auswärts wohnende Personen haben für ihren Grundbesitz
oder ihre gewerbliche Niederlassung im Kreisgebiet gegenüber
dem Landkreis die gleichen Rechte und Pflichten wie im Land-
kreis wohnende Grundbesitzer und Gewerbetreibende.

(3) Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 2 finden auf
juristische Personen und Personenvereinigungen entsprechende
Anwendung.

Vierter Unterabschnitt
Landkreishoheit

§ 97
Verwaltungs- und Finanzhoheit

(1) Die Hoheitsgewalt des Landkreises umfaßt das Kreisgebiet
und alle Personen, die sich dort aufhalten. Die Landkreise kön-
nen im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis die zur
Durchführung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen not-
wendigen Verwaltungsakte erlassen und unter Anwendung der
gesetzlichen Zwangsmittel vollziehen.

(2) Die Landkreise haben das Recht, ihr Finanzwesen im Rah-
men der Gesetze selbst zu regeln. Sie sind insbesondere befugt,
zur Deckung des für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen
Finanzbedarfs nach Maßgabe der Gesetze Abgaben zu erheben
sowie Entgelte für ihre Leistungen festzulegen.

(3) Reichen die Einnahmen der Landkreise zur Erfüllung ihrer
eigenen und übertragenen Aufgaben nicht aus, so stellt das Land
die erforderlichen Mittel im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs zur Verfügung. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Geldbußen und Verwarnungsgelder, die aufgrund bewehrter
Satzungen und Verordnungen festgesetzt werden, sowie Ord-
nungsgelder, die aufgrund dieses Gesetzes festgesetzt werden,
fließen in die Kreiskasse.

§ 98
Satzungsbefugnis

(1) Die Landkreise können die Angelegenheiten des eigenen
Wirkungskreises durch Satzung regeln. Der Erlaß von Rechts-
verordnungen ist nur in den gesetzlich bestimmten Fällen zuläs-
sig. In den Rechtsverordnungen ist die Rechtsgrundlage anzuge-
ben.
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dem
Gebot oder Verbot einer bewehrten Satzung (§ 99 Abs. 3) oder
Rechtsverordnung oder einer aufgrund einer solchen Rechtsvor-
schrift ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt,
soweit die Rechtsvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf
die zugrundeliegende gesetzliche Bußgeldvorschrift verweist.

§ 99
Inhalt der Satzungen; Anschluß- und Benutzungszwang

(1) Jeder Landkreis hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In ihr ist
mindestens zu regeln, was nach den Bestimmungen dieses Ge-
setzes einer Regelung durch die Hauptsatzung zugewiesen ist.
Darüber hinaus können andere für die Verfassung des Landkrei-
ses wesentliche Fragen in der Hauptsatzung geregelt werden. Die
Hauptsatzung und ihre Änderung können nur durch die Mehrheit
der Mitglieder des Kreistags beschlossen werden.

(2) Weiter können die Landkreise in Satzungen insbesondere
regeln:
1. die Benutzung ihres Eigentums und ihrer öffentlichen Ein-

richtungen und
2. aus Gründen des öffentlichen Wohls den Anschluß- und

Benutzungszwang für Einrichtungen des Landkreises.
Die Satzung kann Ausnahmen vom Anschluß- und Benutzungs-
zwang zulassen; sie kann den Anschluß- und Benutzungszwang
auf bestimmte Teile des Kreisgebiets und auf bestimmte Grup-
pen von Grundstücken oder Personen beschränken.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 können in der Satzung Zuwider-
handlungen gegen Gebote oder Verbote als Ordnungswidrig-
keiten mit Geldbuße bedroht werden. Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark
geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Kreisbe-
hörde.

§ 100
Verfahren

(1) Satzungen sind auszufertigen und öffentlich bekanntzuma-
chen. Die Form der öffentlichen Bekanntmachung von Satzun-
gen ist in der Hauptsatzung zu regeln.

(2) Satzungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. In der Satzung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt
werden, in bewehrten Satzungen und anderen Satzungen, die
nicht mit rückwirkender Kraft erlassen werden können, jedoch
frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag.

(3) Satzungen müssen vor ihrer Bekanntmachung der Rechtsauf-
sichtsbehörde vorgelegt werden. Sie dürfen frühestens nach
Ablauf eines Monats, nachdem der Landkreis die Eingangsbe-
stätigung für die vorzulegende Satzung von der Rechtsaufsichts-
behörde erhalten hat, bekanntgemacht werden, sofern nicht die
Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung beanstandet; die Rechtsauf-
sichtsbehörde hat die Eingangsbestätigung unverzüglich zu er-
teilen. Die Satzung darf vor Ablauf des Monats bekanntgemacht
werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde dies ausdrücklich
zuläßt.

(4) § 21 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

Zweiter Abschnitt
Verfassung und Verwaltung

Erster Unterabschnitt
Kreisorgane

§ 101
Kreisorgane

(1) Organe des Landkreises sind der Kreistag und der Landrat.
Sie verwalten den Landkreis nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes.

(2) Die vom Landrat geleitete Behörde führt die Bezeichnung
Landratsamt in Verbindung mit dem Namen des Landkreises.

(3) Der Kreistag beschließt über die Aufgaben des eigenen
Wirkungskreises des Landkreises, soweit er nicht die Beschluß-
fassung einem beschließenden Ausschuß übertragen hat (§ 105)
oder der Landrat zuständig ist. Der Kreistag überwacht die
Ausführung seiner Beschlüsse. Über den Vollzug der Beschlüsse
hat der Landrat dem Kreistag und den Ausschüssen regelmäßig
zu berichten. Der Kreistag hat das Recht und auf  Verlangen eines
Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, vom Landrat in diesen
Angelegenheiten Auskunft zu fordern und Akteneinsicht durch
von ihm damit beauftragte Ausschüsse oder bestimmte Kreis-
tagsmitglieder zu nehmen.

§ 102
Zusammensetzung des Kreistags

(1) Der Kreistag besteht aus dem Landrat und den gemäß Ab-
satz 2 gewählten Kreistagsmitgliedern. Den Vorsitz führt der
Landrat, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter; der
Stellvertreter hat auch dann Stimmrecht, wenn er nicht Kreis-
tagsmitglied ist. Die Hauptsatzung kann zu Beginn der Amtszeit
des Kreistags bestimmen, daß den Vorsitz ein vom Kreistag
gewähltes Kreistagsmitglied, im Fall seiner Verhinderung des-
sen Stellvertreter, führt; diesem obliegt anstelle des Landrats die
Leitung in den Sitzungen des Kreistags; weitere Aufgaben kön-
nen ihm nicht übertragen werden. Das nach Satz 3 gewählte
Kreistagsmitglied kann aus seiner Funktion als Vorsitzender
vom Kreistag abberufen werden.

(2) Die Kreistagsmitglieder werden von den Bürgern in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(3) Die Zahl der gemäß Absatz 2 zu wählenden Kreistagsmitglie-
der beträgt in Landkreisen
mit bis zu 80.000 Einwohnern 40,
mit mehr als 80.000 bis zu 120.000 Einwohnern 46,
mit mehr als 120.000 Einwohnern 50.
Veränderungen der Einwohnerzahl werden erst bei der nächsten
Wahl berücksichtigt.

(4) Zu Kreistagsmitgliedern gewählte Personen können ihr Amt
nicht antreten oder verlieren ihr Amt, wenn sie gleichzeitig tätig
sind als:
1. hauptamtliche Beamte oder hauptberufliche Angestellte des

Landkreises und des Landratsamts als der unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde,

2. leitende Beamte oder leitende Angestellte von juristischen
Personen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen
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oder privaten Rechts, an denen der Landkreis mit mehr als 50
vom Hundert beteiligt ist; eine entsprechende Beteiligung
am Stimmrecht genügt,

3. Beamte oder Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die
unmittelbar mit Fragen der Rechtsaufsicht befaßt sind,

4. Landrat oder Beigeordneter eines anderen Landkreises,
5. Oberbürgermeister oder Beigeordneter einer kreisfreien Stadt.
Satz 1 gilt nicht, wenn die zum Kreistagsmitglied gewählte
Person von ihrem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ohne Bezüge
beurlaubt ist oder die Rechte und Pflichten aus dem Dienst- oder
Arbeitsverhältnis wegen der Wahl in eine gesetzgebende Kör-
perschaft ruhen.

(5) § 23 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 103
Kreistagsmitglieder

(1) Die Kreistagsmitglieder üben ihr Ehrenamt nach dem Gesetz
und ihrer freien, dem Gemeinwohl verpflichteten Überzeugung
aus. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

(2) Die Kreistagsmitglieder sind in der ersten nach ihrer Wahl
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Kreistags vom Landrat
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten durch Hand-
schlag zu verpflichten. Verweigert ein Kreistagsmitglied die
Verpflichtung, so verliert es sein Amt.

§ 104
Fraktionen

Kreistagsmitglieder, die derselben Partei oder Wählergruppe
angehören, können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Eine
Fraktion kann auch aus Mitgliedern mehrerer Parteien oder
Wählergruppen gebildet werden. Das Nähere über die Bildung
der Fraktionen, ihre Rechte und Pflichten regelt die Geschäfts-
ordnung.

§ 105
Ausschüsse

(1) Es ist ein Kreisausschuß zu bilden, der aus dem Landrat und
bis zu sechs weiteren Mitgliedern besteht und unter anderem mit
der Vorbereitung der Sitzungen des Kreistags zu beauftragen ist;
den Vorsitz führt der Landrat, im Falle seiner Verhinderung sein
Stellvertreter (§ 110); der Stellvertreter hat Stimmrecht im Kreis-
ausschuß.

(2) Der Kreistag kann weitere vorberatende oder beschließende
Ausschüsse bilden. Die §§ 26 und 27 gelten für die Ausschüsse
entsprechend.

§ 106
Rechtsstellung des Landrats

(1) Der Landrat ist Beamter des Landkreises; er ist Beamter auf
Zeit. Der Landrat hat seine Wohnung im Kreisgebiet zu nehmen.

(2) Der Landrat wird in allgemeiner, freier, gleicher und gehei-
mer Wahl unmittelbar auf die Dauer von sechs Jahren von den
Bürgern des Landkreises gewählt.

(3) § 28 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 107
Aufgaben des Landrats

(1) Der Landrat leitet das Landratsamt und vollzieht die Be-
schlüsse des Kreistags und der Ausschüsse.

(2) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit
1. die laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-

ses des Landkreises, die für den Landkreis keine grundsätz-
liche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtun-
gen erwarten lassen und

2. die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises des
Landkreises (§ 88).

Die Bestimmungen des § 29 Abs. 3 für kreisfreie Städte gelten
entsprechend.

(3) Der Kreistag kann dem Landrat im Einzelfall durch Beschluß
mit dessen Zustimmung oder allgemein durch die Hauptsatzung
weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertra-
gen; das gilt nicht für Angelegenheiten, die nach § 105 Abs. 2
Satz 2 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 nicht auf beschließende
Ausschüsse übertragen werden können. Der Kreistag kann dem
Landrat übertragene Angelegenheiten im Einzelfall nicht wieder
an sich ziehen; das Recht des Kreistags, die Übertragung allge-
mein zu widerrufen, bleibt unberührt.

§ 108
Eilentscheidungsrecht

Der Landrat kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht
ohne Nachteil für den Landkreis bis zu einer Sitzung des Kreis-
tags oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden
kann, anstelle des Kreistags oder des Ausschusses entscheiden.
Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung
sind den Kreistagsmitgliedern oder den Mitgliedern des zustän-
digen Ausschusses unverzüglich mitzuteilen.

§ 109
Vertretung des Landkreises

(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen.

(2) Erklärungen, durch welche der Landkreis verpflichtet wer-
den soll, binden ihn nur, wenn sie in schriftlicher Form abgege-
ben werden. Die Erklärungen sind durch den Landrat oder seinen
Stellvertreter unter Angabe der Amtsbezeichnung handschrift-
lich zu unterzeichnen. Sie können aufgrund einer den vorstehen-
den Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch von Beige-
ordneten oder Bediensteten des Landkreises unterzeichnet wer-
den.

§ 110
Vertretung des Landrats, Beigeordnete

(1) Jeder Landkreis muß einen Beigeordneten haben; er ist
Stellvertreter des Landrats bei dessen Verhinderung. Die Haupt-
satzung kann bis zu drei Beigeordnete vorsehen und die Reihen-
folge der Stellvertretung des Landrats regeln. § 32 Abs. 1 Satz 3
gilt entsprechend.

(2) Die Beigeordneten sind Ehrenbeamte des Landkreises. Die
Landkreise können davon abweichend in der Hauptsatzung vor
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der Wahl regeln, daß bis zu zwei Beigeordnete hauptamtlich tätig
sind.

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete werden vom Kreistag aus seiner
Mitte für die Dauer der Amtszeit des Kreistags gewählt. Haupt-
amtliche Beigeordnete werden vom Kreistag auf die Dauer von
sechs Jahren gewählt. Der Kreistag kann mit Mehrheit seiner
Mitglieder einen ehrenamtlichen Beigeordneten abberufen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt; § 27 Abs. 2 Satz 4 gilt entspre-
chend. Hauptamtliche Beigeordnete können vom Kreistag vor-
zeitig abberufen werden. Der Antrag auf Abberufung muß von
der Mehrheit der Mitglieder des Kreistags gestellt werden. Der
Beschluß über die Abberufung bedarf der Mehrheit von zwei
Dritteln der Mitglieder des Kreistags. Über die Abberufung ist
zweimal zu beraten und mit der nach Satz 6 erforderlichen
Mehrheit zu beschließen. Die zweite Beratung darf frühestens
zwei Wochen nach der ersten erfolgen. Der hauptamtliche Bei-
geordnete scheidet mit Ablauf des Tages, an dem die Abberufung
zum zweiten Mal beschlossen wird, aus seinem Amt. Er behält
bis zum Ablauf seiner Amtszeit die Bezüge wie ein in den
einstweiligen Ruhestand versetzter Beamter.

(4) § 32 Abs. 5 bis 7 gilt für die Beigeordneten des Landkreises
entsprechend.

§ 111
Kreisbehörde und untere staatliche Verwaltungsbehörde

(1) Das Landratsamt ist Behörde des Landkreises zur Erfüllung
seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis
(Kreisbehörde). Der Landkreis muß hierzu das fachlich geeigne-
te Verwaltungspersonal anstellen, das erforderlich ist, um den
geordneten Gang der Geschäfte zu gewährleisten. § 33 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. Für die ordnungsgemäße und
rechtmäßige Aufgabenerfüllung haftet der Landkreis.

(2) Die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde
im Landkreisgebiet (§ 91 Satz 2), insbesondere die staatliche
Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, nimmt das Land-
ratsamt wahr. Verletzt der Landrat oder ein von ihm beauftragter
Bediensteter in Ausübung der staatlichen Aufgaben schuldhaft
die ihm einem anderen gegenüber obliegenden Amtspflichten,
so haftet für die Folgen das Land.

(3) Das Land stellt zur Wahrnehmung der Aufgaben der unteren
staatlichen Verwaltungsbehörde das erforderliche Personal zur
Verfügung; die erforderlichen Einrichtungen stellt der Land-
kreis. Jedem Landratsamt wird mindestens ein Landesbeamter
mit der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder zum
Richteramt zugewiesen. Er soll als juristischer Sachverständiger
zu den Sitzungen des Kreistags, des Kreisausschusses und der
weiteren Ausschüsse zugezogen werden. Nach Bedarf werden
Landesbeamte des gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes
sowie Verwaltungsangestellte des Landes zugewiesen. Die Zu-
weisung erfolgt im Benehmen mit dem Landrat. Der Landrat ist
Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Landesbediensteten.

(4) Der Landrat kann Landkreisbedienstete für staatliche Ange-
legenheiten und Landesbedienstete für kommunale Angelegen-
heiten einsetzen, wenn dies aus organisatorischen Gründen zweck-
mäßig erscheint.

(5) Dem Landkreis fließt das volle Aufkommen der vom Land-
ratsamt als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde festgesetzten
Kosten (Gebühren und Auslagen) zu.

Zweiter Unterabschnitt
Geschäftsgang

§ 112
Anzuwendende Bestimmungen

Für den Geschäftsgang des Kreistags und seiner Ausschüsse
gelten die §§ 34 bis 43 entsprechend.

§ 113
Aussetzung von Beschlüssen

Hält der Landrat eine Entscheidung des Kreistags oder eines
Ausschusses für rechtswidrig, so hat er ihren Vollzug auszuset-
zen und sie in der nächsten Sitzung, die innerhalb eines Monats
nach der Entscheidung stattfinden muß, gegenüber dem Kreistag
oder dem Ausschuß zu beanstanden. Verbleibt der Kreistag oder
der Ausschuß bei seiner Entscheidung, so hat der Landrat unver-
züglich die Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrichten.

Dritter Abschnitt
Kreiswirtschaft

§ 114
Anzuwendende Bestimmungen

Für die Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die Vermögens-
wirtschaft, die wirtschaftliche Betätigung, das Kassen- und Rech-
nungswesen und das Prüfungswesen der Landkreise gelten die
Bestimmungen des Vierten Abschnitts des Ersten Teils dieses
Gesetzes (§§ 53 bis 85) entsprechend.

§ 115
Rechnungsprüfungsamt

Jeder Landkreis hat ein Rechungsprüfungsamt.

Dritter Teil
Gemeinsame Bestimmungen

Erster Abschnitt
Staatliche Aufsicht

§ 116
Grundsatz

Die Aufsichtsbehörden sollen die Gemeinden und Landkreise
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten, fördern und unterstüt-
zen, ihre Rechte schützen und sie in ihrer Entschlußkraft und
Selbstverwaltung stärken.

§ 117
Inhalt der Aufsicht

(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (§§ 2,
87) beschränkt sich die staatliche Aufsicht darauf, die Erfüllung
der gesetzlich festgelegten und übernommenen öffentlich-recht-
lichen Aufgaben und Verpflichtungen und die Gesetzmäßigkeit
der Verwaltungstätigkeit zu überwachen (Rechtsaufsicht).

(2) In den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises
(§§ 3, 88) erstreckt sich die staatliche Aufsicht über die Rechts-
aufsicht hinaus auch auf die Handhabung des Verwaltungs-
ermessens (Fachaufsicht).
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§ 118
Zuständigkeit

(1) Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemein-
den ist das Landratsamt als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de. Sofern der Landkreis in einer Angelegenheit als Gebiets-
körperschaft beteiligt ist, tritt an die Stelle des Landratsamts als
Rechtsaufsichtsbehörde das Landesverwaltungsamt.

(2) Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte und die
Landkreise ist das Landesverwaltungsamt; dieses ist obere
Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden.

(3) Das Innenministerium ist oberste Rechtsaufsichtsbehörde.

(4) Fachaufsichtsbehörde ist die durch Gesetz bestimmte Behör-
de, ansonsten die Rechtsaufsichtsbehörde. Soweit Große krei-
sangehörige Städte Aufgaben wahrnehmen, die ihnen nach § 6
Abs. 4 übertragen sind, richtet sich die Fachaufsicht nach den für
kreisfreie Städte geltenden Vorschriften.

§ 119
Informationsrecht

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, sich über alle Angelegenheiten
der Gemeinde oder des Landkreises zu unterrichten und Prüfun-
gen durchzuführen. Sie kann insbesondere Einrichtungen be-
sichtigen und prüfen, Berichte, Akten und sonstige Unterlagen
einsehen und anfordern.

§ 120
Beanstandungspflicht

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde hat rechtswidrige Beschlüsse
und Verwaltungsakte der Gemeinde oder des Landkreises zu
beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung zu verlangen.
Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben oder Ver-
pflichtungen hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gemeinde oder
den Landkreis zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen
aufzufordern.

(2) Die Fachaufsichtsbehörde kann der Gemeinde oder dem
Landkreis in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei-
ses Weisungen erteilen. Zu weitergehenden Eingriffen in die
Verwaltungstätigkeit sind die Fachaufsichtsbehörden unbe-
schadet der Entscheidung über Widersprüche nicht befugt.

§ 121
Ersatzvornahme

(1) Kommt eine Gemeinde oder ein Landkreis innerhalb einer
gesetzten angemessenen Frist den Anordnungen der Rechts-
aufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 1) nicht nach, so hat diese die
notwendigen Maßnahmen anstelle und auf Kosten der Gemeinde
oder des Landkreises zu treffen und zu vollziehen. Hierfür gelten
die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes.

(2) Kommt eine Gemeinde oder ein Landkreis innerhalb einer
gesetzten angemessenen Frist einer Weisung der Fachauf-
sichtsbehörde (§ 120 Abs. 2) nicht nach, so ist die Rechts-

aufsichtsbehörde auf Antrag der Fachaufsichtsbehörde verpflich-
tet, diese bei der Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben
nötigenfalls unter Anwendung der in § 120 Abs. 1 und Absatz 1
festgelegten Befugnisse zu unterstützen. Soweit Große kreisan-
gehörige Städte Aufgaben wahrnehmen, die ihnen nach § 6
Abs. 4 übertragen sind, richtet sich die Zuständigkeit der
Rechtsaufsichtsbehörden im Rahmen von Satz 1 nach den für
kreisfreie Städte geltenden Vorschriften.

§ 122
Beauftragter

(1) Entspricht die Verwaltung einer Gemeinde oder eines Land-
kreises in erheblichem Umfang nicht den Erfordernissen einer
gesetzmäßigen Verwaltung und reichen die Befugnisse der
Rechtsaufsichtsbehörde nach den §§ 119 bis 121 nicht aus, die
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu sichern, so kann die Rechts-
aufsichtsbehörde einen Beauftragten bestellen, der alle oder
einzelne Aufgaben der Gemeinde auf deren Kosten wahrnimmt.

(2) Das Innenministerium kann ferner, wenn  sich der gesetzwid-
rige Zustand nicht anders beheben läßt, den Gemeinderat oder
den Kreistag auflösen und Neuwahlen anordnen.

§ 123
Genehmigungsbehörde

(1) Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Genehmigungen
erteilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Rechtsaufsichts-
behörde (§ 118).

(2) Beschlüsse sowie Geschäfte des privaten Rechts erlangen
Rechtswirksamkeit erst mit der Erteilung der nach diesem Gesetz
erforderlichen Genehmigung.

Zweiter Abschnitt
Rechtsbehelfe

§ 124
Widerspruchsbehörde

Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) erläßt
1. in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises die

Rechtsaufsichtsbehörde, die dabei auf die Prüfung der Recht-
mäßigkeit beschränkt ist; zuvor hat die Selbstverwaltungs-
behörde nach § 72 VwGO auch die Zweckmäßigkeit zu
überprüfen,

2. in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises die
Fachaufsichtsbehörde; ist Fachaufsichtsbehörde eine ober-
ste Landesbehörde, so entscheidet die Behörde, die den
Verwaltungsakt erlassen hat.

§ 125
Anfechtung aufsichtlicher Verwaltungsakte

Über den Widerspruch einer Gemeinde oder eines Landkreises
gegen einen aufsichtlichen Verwaltungsakt entscheidet das Lan-
desverwaltungsamt (§ 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 VwGO).
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Dritter Abschnitt
Vereinigungen der Kommunen

§ 126
Spitzenverbände

Zur Förderung der kommunalen Selbstverwaltung und Wahr-
nehmung ihrer Interessen können die Gemeinden und Landkrei-
se Vereinigungen bilden. Das Land unterstützt die Vereinigun-
gen angemessen in ihrer Tätigkeit.

§ 127
Beteiligungsrechte

(1) Die Landesregierung und alle staatlichen Behörden und
juristischen Personen des öffentlichen Rechts arbeiten mit den
Spitzenverbänden der Kommunen eng und vertrauensvoll zu-
sammen.

(2) Die Landesregierung hat Entwürfe von Rechtsvorschriften,
die die Belange der Selbstverwaltung berühren, und Entwürfe
von allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die wichtige Belange
der Selbstverwaltung unmittelbar betreffen, mit den Spitzenver-
bänden (Gemeinde- und Städtebund Thüringen sowie Thüringi-
scher Landkreistag) in geeigneter Form rechtzeitig zu erörtern.

(3) Die Ausschüsse des Landtags sollen bei der Beratung entspre-
chender Gesetzesentwürfe die Spitzenverbände anhören.

Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 128
Einwohnerzahl

Soweit nach diesem Gesetz oder einer aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung die Einwohnerzahl von rechtli-
cher Bedeutung ist und nichts anderes bestimmt ist, ist die
Einwohnerzahl maßgebend, die bei der letzten Kommunalwahl
zugrunde gelegt wurde.

§ 129
Ausführungsvorschriften

(1) Der Innenminister erläßt die zum Vollzug dieses Gesetzes
erforderlichen Ausführungsvorschriften. Er wird insbesondere
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln:
1. die Form der öffentlichen Bekanntmachung von Satzungen

einschließlich einer Ersatzbekanntmachung von Plänen,
Karten und sonstigen Anlagen sowie die Verpflichtung von
Gebietskörperschaften zur Einrichtung von Amtsblättern,
soweit es keine anderen geeigneten Verkündungsmöglich-
keiten gibt,

2. die Verwendung kommunaler Namen und Hoheitszeichen,
3. Höchstsätze für die Entschädigung der Gemeinderats- und

Kreistagsmitglieder; dabei kann vorgesehen werden, daß die
Entschädigungen pauschaliert und die Ausübung besonderer
Funktionen berücksichtigt werden; außerdem können Höchst-
sätze für die Verdienstausfallpauschale sowie den Pauschal-
satz der zusätzlichen Entschädigung bestimmt werden,

4. die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid.

(2) Der Innenminister wird weiter ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Finanzminister durch Rechtsverordnung zu regeln:
1. den Inhalt und die Gestaltung des Haushaltsplans einschließ-

lich des Stellenplans, der Finanzplanung und des Investiti-
onsprogramms, ferner die Veranschlagung von Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom
Haushaltsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum,

2. die Ausführung des Haushaltsplans, die Anordnung von
Zahlungen, die Haushaltsüberwachung, die Stundung, die
Niederschlagung und den Erlaß von Ansprüchen und die
Behandlung von Kleinbeträgen,

3. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen und die
Vergabe von Aufträgen,

4. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und Ver-
wendung von Rücklagen und deren Mindesthöhe,

5. die Geldanlage und ihre Sicherung,
6. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die Ab-

schreibung der Vermögensgegenstände; dabei kann die Be-
wertung und Abschreibung auf einzelne Bereiche beschränkt
werden,

7. die Kassenordnung, die Aufgaben und die Organisation der
Gemeindekassen und der Sonderkassen, den Zahlungsver-
kehr, die Verwaltung der Kassenmittel, der Wertgegenstän-
de und anderer Gegenstände, die Buchführung sowie die
Möglichkeit, daß die Buchführung und die Verwahrung von
Wertgegenständen von den Kassengeschäften abgetrennt
werden können,

8. den Inhalt und die Gestaltung der Jahresrechnung und die
Abwicklung der Vorjahresergebnisse,

9. den Aufbau und die Verwaltung, die Wirtschaftsführung, das
Rechnungswesen und die Prüfung der Eigenbetriebe und
deren allgemeine ganze oder teilweise Freistellung von den
für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften oder deren Frei-
stellung auf Antrag durch das Landesverwaltungsamt,

10. die Anwendung des Eigenbetriebsrechts auf bestimmte nicht-
wirtschaftliche Unternehmen, für die nach Art und Umfang
eine von den sonst für sie geltenden haushaltswirtschaftli-
chen Vorschriften abweichende Wirtschaftsführung und
Verwaltung zweckmäßig ist. Hierbei können auch Regelun-
gen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetriebe
geltenden Vorschriften abweichen.

(3) Der Innenminister wird außerdem ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Minister für Soziales und Gesundheit und mit dem
Finanzminister die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser der
Gemeinden und Landkreise durch Rechtsverordnung zu regeln.

(4) Das Innenministerium erläßt die erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften und gibt Muster, insbesondere für
1. die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung,
2. die Gliederung und die Gruppierung des Haushaltsplans und

des Finanzplans,
3. die Form des Haushaltsplans und seine Anlagen, des Finanz-

plans und des Investitionsprogramms,
4. die Gliederung, die Gruppierung und die Form der Vermö-

gensnachweise,
5. die Kassenanordnungen, die Buchführung, die Jahresrech-

nung und ihre Anlagen,
6. die Gliederung und die Form des Wirtschaftsplans und seiner

Anlagen, des Finanzplans und des Investitionsprogramms,
des Jahresabschlusses, der Anlagennachweise und der Er-
folgsübersicht für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rech-
nungswesen
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im Staatsanzeiger bekannt. Es kann solche Muster für verbind-
lich erklären. Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben in
die Gliederung und die Gruppierung des Haushaltsplans und des
Finanzplans und die Zuordnung der vermögenswirksamen Vor-
gänge in die Gliederung und die Gruppierung der Vermö-
gensnachweise kann durch Verwaltungsvorschrift in gleicher
Weise verbindlich festgelegt werden. Die Verwaltungsvor-
schriften zur Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans
und des Finanzplans sind im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zu erlassen.

(5) Soweit der Innenminister in diesem Gesetz zum Erlaß von
Rechtsverordnungen ermächtigt ist, kann er seine Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden übertra-
gen.

§ 130
Übergangsbestimmungen

(1) Gemeinderatsmitglieder und ehrenamtliche Bürgermeister
dürfen für eine Übergangszeit von fünf Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes gleichzeitig hauptamtliche Beamte oder haupt-

berufliche Angestellte der Verwaltungsgemeinschaft sein, der
ihre Gemeinde angehört; § 23 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und § 28 Abs. 4
sind insoweit nicht anzuwenden.

(2) Für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunal-
wahlen 1994 sind die Bestimmungen über die Zahl der Gemein-
derats- und Kreistagsmitglieder (§ 23 Abs. 3 und § 102 Abs. 3),
über die Rechtsstellung des Bürgermeisters (§ 28 Abs. 2) sowie
über die Ortschaftsverfassung (§ 45) anzuwenden.

§ 131
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
den Tag der Kommunalwahl 1994 folgt.

(2) Gleichzeitig tritt die Vorläufige Kommunalordnung für das
Land Thüringen in der Fassung vom 24. Juli 1992 (GVBl. S. 383)
außer Kraft.

(3) Abweichend von Absatz 1 tritt § 130 Abs. 2 am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Thüringer Gesetz über die Wahlen in den Landkreisen und Gemeinden
(Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG -)

Vom 16. August 1993
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enthalt in der Gemeinde nimmt (zurückkehrt), ist mit der Rück-
kehr wieder wahlberechtigt.

§ 2
Ausschluß vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,
1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
2. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenhei-

ten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung
bestellt ist, sofern er nicht durch eine Bescheinigung des
Vormundschaftsgerichts nachweist, daß auf seinen Antrag
die Bestellung des Betreuers nach § 1896 Abs. 1 Satz 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt ist; der Ausschluß vom
Wahlrecht gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers
die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt,

3. wer sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung
mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen
Krankenhaus befindet.

§ 3
Ausübung des Wahlrechts

Das Wahlrecht kann nur ausüben, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist (§ 6) oder einen Wahlschein hat (§ 7).

§ 4
Wahlkreis, Gemeindewahlleiter, Gemeindewahlausschuß

(1) Jede Gemeinde bildet einen Wahlkreis.

(2) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung
der Gemeindewahlen (Gemeindewahlleiter). Er kann mit der
Führung der laufenden Wahlgeschäfte einen Beigeordneten oder
einen geeigneten Bediensteten der Gemeinde oder der Verwal-
tungsgemeinschaft beauftragen. Ist der Bürgermeister mit sei-
nem Einverständnis in einer Versammlung zur Aufstellung eines
Wahlvorschlags als Bewerber für eine Bürgermeisterwahl ge-
wählt worden oder ist er aus einem anderen Grund nicht nur
vorübergehend verhindert, so ist er nicht Gemeindewahlleiter. In
diesen Fällen bestellt der Gemeinderat einen Beigeordneten oder
einen geeigneten Bediensteten der Gemeinde oder der Verwal-
tungsgemeinschaft zum Gemeindewahlleiter. Die Bestellung ist
der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Sät-
ze 3 bis 5 gelten entsprechend, wenn der bestellte Gemeinde-
wahlleiter nicht nur vorübergehend verhindert ist.

(3) Ein nach Absatz 2 Satz 3 bis 6 bestellter Gemeindewahlleiter
verliert sein Amt nicht dadurch, daß der Hinderungsgrund bei
dem Bürgermeister oder bei einem vor ihm bestellten Gemeinde-
wahlleiter nachträglich wieder entfällt.

(4) Für jede Gemeinde wird für jede Wahl ein Wahlausschuß
gebildet (Gemeindewahlausschuß). Er besteht aus dem Gemein-
dewahlleiter als Vorsitzendem und vier Wahlberechtigten als
Beisitzern. Die Beisitzer werden vom Vorsitzenden aus den
verschiedenen in der Gemeinde vertretenen Parteien und Wähler-
gruppen auf deren Vorschlag berufen. Für jeden Beisitzer ist ein
Stellvertreter zu benennen. Bewerber, Beauftragte für Wahlvor-
schläge und deren Stellvertreter (§§ 15 und 16) dürfen nicht
Beisitzer oder Stellvertreter im Gemeindewahlausschuß sein.

Zweiter Teil
Wahlen der Kreistagsmitglieder und des Landrats

(Landkreiswahlen)

§ 27 Wahl der Kreistagsmitglieder
§ 28 Wahl und Amtszeit des Landrats

Dritter Teil
Gemeinsame Bestimmungen für Gemeinde- und

Landkreiswahlen

§ 29 Annahme der Wahl
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§ 31 Wahlanfechtung
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Der Thüringer Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Teil
Wahlen der Gemeinderatsmitglieder und des

Bürgermeisters (Gemeindewahlen)

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116
Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Tag der Wahl
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. nicht nach § 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind,
3. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Aufent-

halt haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet,
wenn die Person in der Gemeinde seit mindestens drei
Monaten gemeldet ist; ist eine Person in mehreren Gemein-
den gemeldet, so ist sie in jener Gemeinde wahlberechtigt, in
der sie ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts hat.

(2) Wahlberechtigt sind nach Maßgabe des Rechts der Europäi-
schen Gemeinschaft ebenfalls Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Ge-
meinschaft besitzen, sofern sie die weiteren Voraussetzungen
des Absatzes 1 erfüllen. Näheres regelt die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung.

(3) Wer das Wahlrecht in einer Gemeinde infolge Wegzugs
verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres wieder seinen Auf-
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§ 5
Stimmbezirke, Wahlvorsteher, Wahlvorstand,

Briefwahlvorstand

(1) Die Gemeinde kann in Stimmbezirke eingeteilt werden,
Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern sind in der Regel in
Stimmbezirke einzuteilen. Kein Stimmbezirk darf mehr als 5.000
Einwohner umfassen. Die Einteilung der Stimmbezirke obliegt
dem Gemeindewahlleiter. Er bestimmt für jeden Stimmbezirk
einen Wahlvorsteher und seinen Stellvertreter. In Gemeinden,
die nur einen Stimmbezirk bilden, übernimmt der Gemeinde-
wahlausschuß die Geschäfte des Wahlvorstands.

(2) Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, seinem
Stellvertreter, drei bis sechs Wahlberechtigten als Beisitzern und
einem Schriftführer. Der Gemeindewahlleiter bestellt den Schrift-
führer und beruft die Beisitzer; dabei sollen die in der Gemeinde
vertretenen Parteien und Wählergruppen berücksichtigt werden.

(3) In Gemeinden, die mehr als einen Stimmbezirk bilden,
können Briefwahlvorstände gebildet werden, die sich auf die
Prüfung der Briefwahlberechtigung beschränken. Das Ergebnis
der Briefwahl ermittelt ein von dem Gemeindewahlleiter be-
stimmter Wahlvorstand zusammen mit dem Ergebnis der im
Wahlraum abgegebenen Stimmen. Wird für mehr als 100 Wahl-
briefe die Briefwahlberechtigung anerkannt, so ermittelt der
Briefwahlvorstand auch das Ergebnis der Briefwahl. In Gemein-
den, die nur einen Stimmbezirk bilden, ermittelt der Wahlvor-
stand auch das Ergebnis der Briefwahl.

(4) Für die Bildung der Briefwahlvorstände gelten die Bestim-
mungen über die Wahlvorstände entsprechend.

§ 6
Wählerverzeichnis

(1) Die Gemeinde hat ein Verzeichnis der Wahlberechtigten
(Wählerverzeichnis) für das Gemeindegebiet aufzustellen. Sind
mehrere Stimmbezirke gebildet, so ist das Wählerverzeichnis für
jeden Stimmbezirk aufzustellen.

(2) Die Gemeinde benachrichtigt spätestens am 30. Tag vor der
Wahl die Wahlberechtigten von ihrer Eintragung in das Wähler-
verzeichnis.

(3) Das Wählerverzeichnis ist vom 27. bis 23. Tag vor der Wahl
öffentlich auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind vor
Beginn der Auslegung in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt-
zumachen.

(4) Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Auslegungs-
frist bei der Gemeinde Einwendungen erheben. Gegen die Ent-
scheidung der Gemeinde ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung entfällt.

§ 7
Wahlschein, Briefwahl

(1) Ein Wahlberechtigter, der aus wichtigem Grund verhindert
ist, in dem Stimmbezirk zu wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er eingetragen ist, oder der aus einem von ihm nicht zu vertreten-
den Grund in das Wählerverzeichnis nicht eingetragen ist, erhält

auf Antrag einen Wahlschein. Über den Antrag entscheidet der
Gemeindewahlleiter; § 6 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Wer einen Wahlschein erhält, kann an der Wahl im Wege der
Briefwahl teilnehmen. Der Briefwähler hat der Gemeinde, die
den Wahlschein ausgestellt hat, in einem verschlossenen Wahl-
briefumschlag
1. seinen Wahlschein und
2. seine Stimmzettel in einem besonderen verschlossenen

Wahlumschlag
so rechtzeitig zu übersenden, daß der Wahlbrief spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr bei der Gemeinde eingeht. § 9 Abs. 2 gilt
entsprechend.

(3) Auf dem Wahlschein hat der Wähler gegenüber dem Wahl-
vorsteher an Eides Statt zu versichern, daß er die Stimmzettel
persönlich gekennzeichnet hat. Ein Wähler, der des Schreibens
oder Lesens unkundig oder durch ein körperliches Gebrechen an
der persönlichen Kennzeichnung gehindert ist, kann sich der
Hilfe einer Vertrauensperson bedienen; diese hat unter Angabe
ihrer Personalien an Eides Statt zu versichern, daß sie den
Stimmzettel nach dem Willen des schreib- oder leseunkundigen
oder gebrechlichen Wählers persönlich gekennzeichnet hat oder
ihm dabei behilflich war. Der Wahlvorsteher ist zur Abnahme
einer solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; er gilt
insoweit als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

§ 8
Wahltermin

Die Wahlen der Gemeinderatsmitglieder werden in jedem fünf-
ten Jahr in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Juli an einem Sonntag,
erstmals im Jahr 1994, abgehalten. Die Landesregierung setzt
den Tag für die Wahlen spätestens drei Monate vorher fest.
Soweit nach diesem Gesetz die Rechtsaufsichtsbehörde den
Wahltermin zu bestimmen hat, setzt sie ihn auf einen Sonntag
fest.

§ 9
Wahlhandlung, Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Die Abstimmung (Wahlhandlung) ist öffentlich; sie dauert
von 8 Uhr bis 18 Uhr. Der Wahlvorsteher kann Personen, die
Ruhe und Ordnung stören, aus dem Wahlraum verweisen; Wahl-
berechtigten ist vor der Verweisung Gelegenheit zur Stimm-
abgabe zu geben.

(2) Trifft eine Gemeindewahl mit einer anderen Wahl zusam-
men, deren Wahlhandlung über 18 Uhr hinaus dauert, so endet
die Wahlhandlung der Gemeindewahl mit der für die andere
Wahl bestimmten Uhrzeit.

(3) In Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk bilden, kann die
Wahlhandlung vorzeitig beendet werden, wenn alle Wahlbe-
rechtigten ihre Stimmen abgegeben haben; § 10 Abs. 2 bleibt
unberührt. Das gilt nicht für Gemeindewahlen, die mit anderen
Wahlen verbunden sind.

(4) Nach Ende der Wahlhandlung wird das Ergebnis der Wahl für
den Stimmbezirk durch den Wahlvorstand ermittelt. Dieser
meldet unter Beifügung der Niederschrift über die Wahlhand-
lung (Wahlniederschrift) das Ergebnis dem Gemeindewahlaus-
schuß.
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(5) Der Gemeindewahlausschuß prüft aufgrund der Wahlnieder-
schriften jedes Stimmbezirks die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Wahl und stellt das Wahlergebnis für den Wahlkreis
fest. Bei Verhältniswahl sind die Zahl
1. der gültig abgegebenen Stimmen,
2. der auf die einzelnen Wahlvorschläge und Bewerber fallen-

den Stimmen,
3. der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze

sowie
4. die Reihenfolge der Bewerber im Wahlvorschlag
festzustellen. Bei Mehrheitswahl ist die Zahl der auf jede wähl-
bare Person abgegebenen Stimmen festzustellen.

(6) Der Gemeindewahlleiter macht die Feststellung des Wahler-
gebnisses einschließlich der Namen der Gewählten unter Anga-
be des Kennwortes in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt.

§ 10
Verbotene Wählerbeeinflussung

(1) Während der Wahlhandlung sind in und an dem Gebäude, in
dem sich der Wahlraum befindet, sowie im Umkreis von 50 Me-
ter um den Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der
Wähler durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder auf andere Weise,
insbesondere durch Umfragen oder Unterschriftensammlungen,
sowie jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der Wähler
verboten.

(2) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragun-
gen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Stimmabgabe ist
vor Ende der Wahlhandlung verboten.

§ 11
Amtliche Wahldrucksachen

Für die Gemeindewahlen sind in ganz Thüringen einheitliche
amtliche Wahldrucksachen zu verwenden. Für die Herstellung
der amtlichen Wahldrucksachen sorgen die Gemeinden.

Zweiter Abschnitt
Wahl der Gemeinderatsmitglieder

§ 12
Wählbarkeit für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds

(1) Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jeder Wahlbe-
rechtigte wählbar, es sei denn, daß er infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen
einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsver-
wahrung befindet.

(2) Nicht wählbar ist außerdem, wer gegenüber dem Gemeinde-
wahlleiter die Abgabe einer schriftlichen Erklärung zu der Frage
verweigert, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet hat.

(3) Absatz 2 tritt nach Ablauf der ersten zwei Wahlperioden nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft.

§ 13
Wahlrechtsgrundsätze, Amtszeit, Neuwahl

(1) Die Gemeinderatsmitglieder werden in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsät-
zen des Verhältniswahlrechts auf die Dauer von fünf Jahren
gewählt. Wird im Wahlkreis nur ein gültiger oder überhaupt kein
gültiger Wahlvorschlag zugelassen, so findet Mehrheitswahl
(§ 19) statt.

(2) Die Amtszeit der Gemeinderatsmitglieder beginnt am ersten
Tag des auf den Wahltag folgenden nächsten Monats und endet
mit dem Beginn der Amtszeit der neugewählten Gemeinderats-
mitglieder.

(3) Endet die Tätigkeit des Gemeinderats vor Ablauf der gesetz-
lichen Amtszeit, so wird für den Rest der gesetzlichen Amtszeit
der Gemeinderat an einem Termin neu gewählt, der innerhalb der
nächsten drei Monate liegen soll; den Wahltermin bestimmt die
Rechtsaufsichtsbehörde. Wenn die Tätigkeit des Gemeinderats
erst sechs Monate vor Ablauf der gesetzlichen Amtszeit oder
später endet, wird der Gemeinderat nicht mehr neu gewählt.

(4) Bis zum Zusammentritt des neugewählten Gemeinderats
führt der Bürgermeister im Falle des Absatzes 3 die Geschäfte.
Die Amtszeit der neugewählten Gemeinderatsmitglieder be-
ginnt am Tag nach der Annahme der Wahl.

§ 14
Wahlvorschläge

(1) Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Arti-
kels 21 des Grundgesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt
werden. Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen
Wahlvorschlag einreichen. Alle Wahlvorschläge müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

(2) Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber enthal-
ten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind; in Gemeinden
bis zu 5.000 Einwohnern darf er bis zu doppelt so viele Bewerber
enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter
Angabe ihres Namens und Vornamens sowie ihres Geburtsda-
tums, ihres Berufs und ihrer Anschrift aufzuführen.

(3) Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muß hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Die
Zustimmung kann nach Ablauf der Einreichungsfrist (§ 17
Abs. 1 Satz 2) nicht mehr zurückgenommen werden.

(4) Jeder Wahlvorschlag muß den Namen der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutli-
chen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran
beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen.

(5) Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl
ununterbrochen im Bundestag, im Landtag, im Kreistag oder im
Gemeinderat vertreten sind, müssen unbeschadet der nach Ab-
satz 1 Satz 3 erforderlichen Unterschriften zusätzlich von vier-
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mal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind. Die Wahlberechtigten haben
sich dazu persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags
in eine vom Gemeindewahlleiter bei der Gemeinde bis zum
34. Tag vor der Wahl ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor-
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums ein-
zutragen.

(6) Absatz 5 gilt nicht, wenn ein Wahlvorschlag eingereicht wird,
der von einer Partei oder Wählergruppe mitaufgestellt ist, die
nicht unter Absatz 5 fällt und wenn der Name dieser Partei oder
Wählergruppe mit deren schriftlicher Zustimmung im Kennwort
enthalten ist.

§ 15
Aufstellung der Bewerber

(1) Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in gehei-
mer Abstimmung gewählt werden. Die Bewerber können auch
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten
Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer in Satz 1
genannten Versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in
geheimer Abstimmung gewählt werden.

(2) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen. Hierbei haben die Versammlungsleiter und zwei
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Gemein-
dewahlleiter an Eides Statt zu versichern, daß die Wahl sowie die
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist.
Der Gemeindewahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versi-
cherung an Eides Statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

§ 16
Beauftragte für die Wahlvorschläge

(1) In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter
müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der
erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzu-
geben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklä-
rung des Beauftragten.

(3) Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schrift-
liche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Gemeindewahlleiter abberufen und durch
andere ersetzt werden.

§ 17
Einreichung der Wahlvorschläge

(1) Der Gemeindewahlleiter fordert spätestens am 58. Tag vor
der Wahl durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher
Weise zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Die Wahlvor-
schläge sind frühestens nach der Bekanntmachung im Sinne des
Satzes 1 und spätestens am 44. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr
einzureichen. Wahlvorschläge können nur bis zum Ablauf der in
Satz 2 genannten Frist zurückgenommen werden.

(2) Der Gemeindewahlleiter prüft die eingereichten Wahlvor-
schläge unverzüglich auf Mängel und fordert die Beauftragten
auf, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvor-
schläge müssen spätestens am 34. Tag vor der Wahl, 18 Uhr,
behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Ände-
rungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge
Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wähl-
barkeitsverlust veranlaßt sind; für die Benennung neuer Bewer-
ber muß das nach § 15 vorgeschriebene Verfahren nicht einge-
halten werden.

(3) Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muß spätestens am 34. Tag vor der Wahl, 18
Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten ge-
genüber dem Gemeindewahlleiter erfolgen. Dieser Erklärung ist
die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der
einzelnen Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 3) beizufügen.

(4) Der Gemeindewahlausschuß tritt am 33. Tag vor der Wahl
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge
den durch dieses Gesetz und die Kommunalwahlordnung ge-
stellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen
sind. Dies gilt auch für die Listenverbindung. Er kann einen
Beschluß, der einen Wahlvorschlag oder eine Listenverbindung
als gültig zuläßt, nicht mehr abändern. Hat er einen Wahlvor-
schlag oder eine Listenverbindung ganz oder teilweise für ungül-
tig erklärt, so hat er das dem Beauftragten dieses Wahlvorschlags
unverzüglich, möglichst noch am selben Tag, mitzuteilen. Er
kann von Amts wegen und muß auf Einwendungen einer betrof-
fenen Partei oder Wählergruppe, die bis 18 Uhr des 27. Tages vor
dem Wahltag erhoben sein müssen, bis 24 Uhr des 26. Tages vor
dem Wahltag über ganz oder teilweise für ungültig erklärte
Wahlvorschläge oder Listenverbindungen nochmals beschlie-
ßen.

(5) Hilft der Gemeindewahlausschuß Einwendungen nicht ab, so
können Beschlüsse des Gemeindewahlausschusses nur im Wege
der Wahlanfechtung und Wahlprüfung (§§ 31 und 32) nachge-
prüft werden.

§ 18
Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Der Gemeindewahlleiter hat die vom Gemeindewahlaus-
schuß als gültig zugelassenen Wahlvorschläge und Listenver-
bindungen spätestens am 22. Tag vor der Wahl in ortsüblicher
Weise öffentlich bekanntzumachen.

(2) In der Bekanntmachung sind die Wahlvorschläge in nachste-
hender Reihenfolge mit einer Listennummer zu versehen:
1. Parteien, die im Landtag vertreten sind, nach der bei der

letzten Landtagswahl erreichten Stimmenzahl,
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2. sonstige Parteien und Wählergruppen, die aufgrund eines
eigenen Wahlvorschlags im Gemeinderat vertreten sind,
nach der bei der letzten Wahl erreichten Stimmenzahl,

3. sonstige Parteien und Wählergruppen nach dem Zeitpunkt
der Einreichung des Wahlvorschlags; gehen mehrere Wahl-
vorschläge am selben Tag ein, so ist die alphabetische
Reihenfolge des Kennworts maßgebend.

(3) Ist nur ein oder kein gültiger Wahlvorschlag zugelassen
worden, so hat der Gemeindewahlleiter spätestens am 22. Tag
vor der Wahl in ortsüblicher Weise öffentlich bekanntzumachen,
daß Mehrheitswahl stattfindet (§ 19).

§ 19
Mehrheitswahl

(1) Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvor-
schlag zugelassen, so wird die Wahl als Mehrheitswahl ohne
Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber und ohne das Recht
der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der
Wähler hat so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind. Ist kein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden,
so vergibt der Wähler seine Stimmen dadurch, daß er auf dem
amtlichen Stimmzettel wählbare Personen mit Nachnamen,
Vornamen und Beruf einträgt. Ist ein gültiger Wahlvorschlag
zugelassen worden, so wird dieser auf dem Stimmzettel vorge-
druckt. Der Wähler kann Bewerber streichen und Stimmen durch
Hinzufügung wählbarer Personen vergeben; Satz 3 gilt entspre-
chend. Der Wähler kann den Wahlvorschlag auch unverändert
durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. Der amtliche
Stimmzettel ist in einem amtlichen Wahlumschlag in die Wahl-
urne zu legen.

(2) Bei Mehrheitswahl ist die Stimmabgabe ungültig, wenn der
Stimmzettel
1. nicht in einem amtlichen Wahlumschlag abgegeben worden

ist,
2. in einem Wahlumschlag abgegeben worden ist, der offen-

sichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise
von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren
Gegenstand enthält,

3. erkennbar nicht amtlich hergestellt oder mit einem äußeren
Merkmal versehen ist,

4. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen läßt,
5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält; dies gilt nicht für

Streichungen von Bewerbernamen oder für Hinzufügungen
von wählbaren Personen.

(3) Ungültig sind Stimmen, wenn
1. eine Person, die der Wähler wählen will, nicht zweifelsfrei zu

erkennen ist, hinsichtlich dieser Person,
2. der Stimmzettel gegenüber einer Person, die der Wähler

wählen will, einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthält,
hinsichtlich dieser Person,

3. eine Person, die der Wähler wählen will, nicht wählbar ist,
hinsichtlich dieser Person,

4. eine wählbare Person mehr als einmal aufgeführt ist, hin-
sichtlich der weiteren für sie abgegebenen Stimmen.

(4) Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der Stimmen-
zahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 20
Verhältniswahl

(1) Liegen mehrere Wahlvorschläge vor, so wird nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Der Wähler hat drei
Stimmen. Er gibt seine Stimmen in der Weise ab, daß er auf dem
amtlichen Stimmzettel die Bewerber kennzeichnet, denen er
seine Stimmen geben will. Der Wähler kann einem Bewerber bis
zu drei Stimmen geben. Er kann seine Stimmen auch Bewerbern
verschiedener Wahlvorschläge geben. Gibt der Wähler weniger
als drei Stimmen ab, so wird die Gültigkeit der Stimmabgabe
dadurch nicht berührt. Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvor-
schlag, ohne seine Stimmen einzelnen Bewerbern zu geben, so
entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags je-
weils eine Stimme. Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvor-
schlag und vergibt er gleichzeitig innerhalb der Stimmenzahl
einzelnen Bewerbern Stimmen, so entfallen die verbleibenden
Stimmen auf die Bewerber des Wahlvorschlags in der Reihenfol-
ge ihrer Benennung.

(2) Die Stimmabgabe ist bei Verhältniswahl ungültig, wenn der
Stimmzettel
1. erkennbar nicht amtlich hergestellt ist,
2. mit einem äußeren Merkmal versehen ist,
3. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen läßt,
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

§ 21
Zurückweisung von Wahlbriefen

(1) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn
1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein

beiliegt,
3. dem Wahlbriefumschlag kein amtlicher Wahlumschlag bei-

gefügt ist oder sich der Stimmzettel außerhalb des Wahl-
umschlags befindet,

4. der Wahlbriefumschlag nicht verschlossen ist,
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Wahlumschläge, aber nicht

eine gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen
Versicherung an Eides Statt versehener Wahlscheine enthält,

6. der Wähler oder die Vertrauensperson die vorgeschriebene
Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl auf dem Wahl-
schein nicht unterschrieben hat,

7. der Wahlschein erkennbar nicht amtlich hergestellt ist,
8. ein Wahlumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in

einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übri-
gen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand
enthält.

Die Einsender dieser Wahlbriefe werden nicht als Wähler ge-
zählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(2) Die Stimmabgabe eines Wählers, der an der Briefwahl
teilgenommen hat, wird nicht dadurch ungültig, daß er vor oder
an dem Wahltag stirbt oder seine Wahlberechtigung verliert.

§ 22
Verteilung der Sitze bei Verhältniswahl

(1) Die Sitze der Gemeinderatsmitglieder werden auf die Wahl-
vorschläge wie folgt verteilt: Die Zahl der zu vergebenden Sitze,
vervielfacht mit der Gesamtzahl der für die Bewerber des einzel-
nen Wahlvorschlags abgegebenen Stimmen, wird durch die
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Gesamtzahl der für die Bewerber aller Wahlvorschläge abgege-
benen Stimmen geteilt. Jeder Wahlvorschlag erhält zunächst so
viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn entfallen. Danach zu
vergebende Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entschei-
det das Los. Erhält bei der Verteilung der Sitze nach den Sätzen
1 bis 4 der Wahlvorschlag, auf den mehr als die Hälfte der für die
Bewerber aller Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen entfallen
ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihm
von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen abwei-
chend von den Sätzen 3 und 4 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt.
Danach zu vergebende Sitze werden wieder nach den Sätzen 3
und 4 zugeteilt.

(2) Bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 1 werden nur
Wahlvorschläge berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hun-
dert der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen erhalten
haben; dies gilt auch im Falle der Listenverbindung.

(3) Innerhalb verbundener Wahlvorschläge gilt Absatz 1 ent-
sprechend.

(4) Fallen einem Wahlvorschlag mehr Sitze zu, als er Bewerber
enthält, so bleiben die übrigen Sitze unbesetzt.

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 einem Wahlvorschlag
zugefallenen Sitze werden den darin enthaltenen Bewerbern in
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen zugewiesen. Haben meh-
rere Bewerber die gleiche Stimmenzahl, so entscheidet die
Reihenfolge der Benennung im Wahlvorschlag.

§ 23
Nachrücker

(1) Lehnt ein Gewählter die Wahl ab oder scheidet er durch Tod,
Rücktritt, Verlust der Wählbarkeit, durch Ungültigkeitserklä-
rung seiner Wahl oder aus sonstigen Gründen aus, so ist ein
Nachrücker zu berufen.

(2) Bei Verhältniswahl sind die nicht gewählten Bewerber des
Wahlvorschlags Nachrücker. Für ihre Reihenfolge gilt § 22
Abs. 5 entsprechend.

(3) Bei Mehrheitswahl ist der nächste nicht gewählte Bewerber
mit der höchsten Stimmenzahl Nachrücker. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(4) Die Nachrücker sind vom Gemeindewahlleiter festzustellen
und zu benachrichtigen; § 29 gilt entsprechend. Scheidet ein
Gemeinderatsmitglied während der Amtszeit des Gemeinderats
aus, so tritt der Bürgermeister an die Stelle des Gemeindewahl-
leiters.

Dritter Abschnitt
Wahl der Bürgermeister

§ 24
Wahl des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister wird in allen Gemeinden in allgemeiner,
freier, gleicher und geheimer Wahl unmittelbar von den Wahlbe-
rechtigten gewählt. Stirbt ein Bewerber nach der Zulassung des
Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht

statt; die Wahl wird zu einem Termin nachgeholt, der innerhalb
einer Frist von zwei Monaten nach dem Tag der ausgefallenen
Wahl liegen soll; den Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichts-
behörde.

(2) Für das Amt des Bürgermeisters ist, vorbehaltlich der Rege-
lung des Absatzes 4, jeder Wahlberechtigte wählbar, der am
Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; § 12 findet
entsprechende Anwendung. Zum hauptamtlichen Bürgermeister
kann nicht gewählt werden, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr
vollendet hat; § 25 des Beamtenrechtsrahmengesetzes findet im
übrigen keine Anwendung.

(3) Zum Bürgermeister kann nicht gewählt werden, wer nicht die
Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der
Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht wählbar, wer
im übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des
Bürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem
Gemeindewahlleiter eine schriftliche Erklärung abzugeben, daß
er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere
beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für eine
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt, insbesondere nicht
wegen einer wissentlichen Zusammenarbeit als hauptamtlicher
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten
dieser Einrichtungen. Das Nähere regelt die Kommunalwahlord-
nung.

(4) Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ein Bewerber
gewählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in
der Gemeinde hat.

(5) Für die Aufstellung der Wahlvorschläge für den Bürgermei-
ster gelten der § 14 Abs. 1, 3 bis 6 sowie die §§ 15 und 16
entsprechend. Die Einreichung und die Prüfung der Wahlvor-
schläge sowie ihre öffentliche Bekanntmachung richten sich
nach § 17 Abs. l, 2, 4 und 5 sowie § 18. Wahlvorschläge können
auch von Einzelbewerbern aufgestellt und eingereicht werden.
Diese Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von minde-
stens fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder in derselben Gemeinde zu wählen sind. Der Wahl-
vorschlag eines Einzelbewerbers trägt dessen Nachnamen als
Kennwort. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger
Wahlvorschlag zugelassen, so wird die Wahl ohne Bindung an
einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt.

(6) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhält; § 19 Abs. 2 und § 21 gelten entsprechend. Erhält
kein Bewerber diese Mehrheit, so findet eine Stichwahl binnen
14 Tagen unter den zwei Bewerbern statt, welche bei der ersten
Wahl die höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los darüber, wer in die Stichwahl
kommt. Scheidet einer dieser beiden Bewerber vor der Stichwahl
durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus, so ist die Wahl zu
wiederholen. War bei der Wahl nur ein gültiger oder überhaupt
kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden (Absatz 5 Satz 5),
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so können die Bewerber vor der Stichwahl zurücktreten; auch in
diesem Fall ist die Wahl zu wiederholen. Bei der Stichwahl ist der
Bewerber gewählt, der von den gültigen abgegebenen Stimmen
die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das Los. Ist wegen der in den Sätzen 4 und 5 genannten
Wiederholungswahl zu Beginn der Amtszeit des Gemeinderats
noch kein Bürgermeister vorhanden, so kann die Rechtsauf-
sichtsbehörde ein Gemeinderatsmitglied bis zum Amtsantritt des
neugewählten Bürgermeisters mit der Wahrnehmung der Ge-
schäfte beauftragen; der Beauftragte hat sich auf laufende und
unaufschiebbare Geschäfte zu beschränken.

(7) Ist der Gewählte gleichzeitig Gemeinderatsmitglied in der-
selben Gemeinde, so erlischt mit der Annahme der Wahl sein
Amt als Gemeinderatsmitglied; für ihn wird ein Nachrücker
berufen. Lehnt der Gewählte die Wahl ab, so findet eine Neuwahl
statt.

§ 25
Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters

(1) Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf die Dauer von
sechs Jahren gewählt. Er wird zugleich mit den Gemeinderats-
mitgliedern gewählt, wenn der Beginn seiner Amtszeit mit dem
Beginn der Amtszeit des Gemeinderats zusammenfällt; anderen-
falls bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde einen Wahltermin,
der innerhalb der letzten drei Monate der Amtszeit des vorherge-
henden Bürgermeisters liegen soll. Im letzteren Fall beginnt
seine Amtszeit am Tag nach der Annahme der Wahl, jedoch nicht
vor Ablauf der Amtszeit des vorhergehenden Bürgermeisters.

(2) Endet das Beamtenverhältnis des hauptamtlichen Bürger-
meisters vor dem Ablauf seiner Amtszeit, so findet eine Neuwahl
nach Absatz 1 an einem Termin statt, der innerhalb der nächsten
drei Monate liegen soll; dasselbe gilt, wenn das Ruhen der Rechte
und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis wegen der Wahl in
eine gesetzgebende Körperschaft eintritt oder der hauptamtliche
Bürgermeister durch Abwahl aus seinem Amt ausscheidet. Den
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde. Die Amtszeit
beginnt am Tag nach der Annahme der Wahl.

(3) Steht im Fall des Absatzes 2 schon vorher fest, wann das
Beamtenverhältnis des Bürgermeisters endet, so bestimmt die
Rechtsaufsichtsbehörde einen möglichst noch innerhalb der letz-
ten drei Monate des Beamtenverhältnisses des Bürgermeisters
liegenden Wahltermin. Die Amtszeit des Neugewählten beginnt
nicht vor Ende des Beamtenverhältnisses seines Vorgängers.

§ 26
Amtszeit des ehrenamtlichen Bürgermeisters

(1) Der ehrenamtliche Bürgermeister wird zugleich mit den
Gemeinderatsmitgliedern gewählt. Die Amtszeit beginnt und
endet mit der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats; im Falle
der Wiederholungswahl (§ 24 Abs. 6 Satz 4 und 5) beginnt sie
frühestens am Tag nach der Annahme der Wahl.

(2) Endet das Beamtenverhältnis eines ehrenamtlichen Bürger-
meisters vor dem Ablauf der gesetzlichen Amtszeit des Gemein-
derats, so findet eine Neuwahl für den Rest der gesetzlichen
Amtszeit an einem Termin statt, der innerhalb der nächsten drei
Monate liegen soll. Den Wahltermin bestimmt die Rechtsauf-

sichtsbehörde. Die Amtszeit beginnt am Tag nach der Annahme
der Wahl. § 13 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) Steht im Fall des Absatzes 2 schon vorher fest, wann das
Beamtenverhältnis des ehrenamtlichen Bürgermeisters endet, so
bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde einen möglichst noch in-
nerhalb der letzten drei Monate der Amtszeit des Bürgermeisters
liegenden Wahltermin. Die Amtszeit des Neugewählten beginnt
nicht vor Ende des Beamtenverhältnisses seines Vorgängers.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch, wenn ein ehrenamtlicher
Bürgermeister auf einen hauptamtlichen Bürgermeister folgt.

Zweiter Teil
Wahlen der Kreistagsmitglieder und des Landrats

(Landkreiswahlen)

§ 27
Wahl der Kreistagsmitglieder

(1) Die Kreistagsmitglieder werden in allgemeiner, unmittelba-
rer freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des
Verhältniswahlrechts auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(2) Wird im Wahlkreis nur ein gültiger oder überhaupt kein
gültiger Wahlvorschlag zugelassen, so findet Mehrheitswahl
statt.

(3) Für die Wahl der Kreistagsmitglieder finden sinngemäß die
Bestimmungen des Ersten und Zweiten Abschnitts des Ersten
Teils Anwendung, mit der Maßgabe, daß an die Stelle der
Gemeinde der Landkreis tritt und der Landrat die Vorbereitung
und Durchführung der Landkreiswahlen leitet (Landkreiswahl-
leiter).

§ 28
Wahl und Amtszeit des Landrats

(1) Der Landrat wird in allen Landkreisen in allgemeiner, freier,
gleicher und geheimer Wahl unmittelbar von den Wahlberech-
tigten auf die Dauer von sechs Jahren gewählt.

(2) Für die Wahl und die Amtszeit des Landrats gelten im übrigen
die für die Wahl und die Amtszeit des hauptamtlichen Bürger-
meisters geltenden Bestimmungen (§§ 24 und 25) entsprechend.

Dritter Teil
Gemeinsame Bestimmungen für Gemeinde-

und Landkreiswahlen

§ 29
Annahme der Wahl

Der Wahlleiter benachrichtigt die Gewählten schriftlich von
ihrer Wahl und fordert sie auf, binnen einer Woche nach Zustel-
lung der Benachrichtigung schriftlich zu erklären, ob sie die
Wahl annehmen. Die Wahl gilt als angenommen, wenn nicht
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist die Wahl durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Wahlleiter abgelehnt wird. Die
Wahl kann nur vorbehaltlos angenommen werden; der Annah-
meerklärung beigefügte Vorbehalte oder Bedingungen sind un-
wirksam.
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§ 30
Verlust des Amts

(1) Gemeinderatsmitglieder, Kreistagsmitglieder, Bürgermei-
ster oder Landräte verlieren ihr Amt, wenn sie die Wählbarkeit
verlieren. Gemeinderatsmitglieder und Kreistagsmitglieder ver-
lieren außerdem ihr Amt, wenn sie bei der Abgabe der Erklärung
nach § 12 Abs. 2 die Frage wahrheitswidrig verneint haben.

(2) Erklärt das Bundesverfassungsgericht eine Partei für verfas-
sungswidrig (Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes) oder stellt es
fest, daß eine Partei eine verbotene Ersatzorganisation ist (§ 33
Abs. 2 des Parteiengesetzes), so verlieren die Gemeinderatsmit-
glieder, Kreistagsmitglieder, Bürgermeister oder Landräte, die
dieser Partei zu irgendeiner Zeit zwischen dem Tag der Antrag-
stellung (§ 43 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht)
und der Verkündung der Entscheidung angehört haben, mit der
Verkündung der Entscheidung ihr Amt.

(3) Stellt die Verwaltungsbehörde fest, daß eine Partei oder ein
Verein eine Ersatzorganisation einer verbotenen Partei ist (§ 33
Abs. 3 des Parteiengesetzes), so verlieren die Gemeinderatsmit-
glieder, Kreistagsmitglieder, Bürgermeister oder Landräte, die
dieser Ersatzorganisation zu irgendeiner Zeit zwischen der Zu-
stellung des Verwaltungsaktes und dem Eintritt der Unanfecht-
barkeit desselben angehört haben, mit dem zuletzt genannten
Zeitpunkt ihr Amt. Verbietet die Verwaltungsbehörde einen
Verein (§ 3 des Vereinsgesetzes) oder stellt sie fest, daß ein
Verein eine Ersatzorganisation eines verbotenen Vereins ist (§ 8
des Vereinsgesetzes), so gilt Satz 1 entsprechend, sofern die
Gewählten aufgrund eines Wahlvorschlags dieses Vereins ge-
wählt worden sind.

(4) Soweit Gemeinderatsmitglieder oder Kreistagsmitglieder
nach den Absätzen 2 oder 3 ihr Amt verloren haben, bleiben die
freigewordenen Sitze unbesetzt. Dies gilt nicht, wenn die ausge-
schiedenen Gemeinderatsmitglieder oder Kreistagsmitglieder
durch Mehrheitswahl oder aufgrund eines Wahlvorschlags einer
nicht den Absätzen 2 oder 3 unterfallenden Partei oder Wähler-
gruppe gewählt waren; in diesem Fall werden die nächstfolgenden
Nachrücker berufen, soweit nicht auch auf diese die Vorausset-
zungen der Absätze 2 oder 3 zutreffen.

(5) Im Fall des Absatzes 4 Satz 1 verringert sich die gesetzliche
Mitgliederzahl des Gemeinderats und des Kreistags für den Rest
der Amtszeit entsprechend. Eine Neuverteilung der verbleiben-
den Sitze findet nicht statt.

(6) Den Verlust des Amts stellt die Rechtsaufsichtsbehörde fest.

§ 31
Wahlanfechtung

(1) Jeder Wahlberechtigte, bei der Wahl des hauptamtlichen
Bürgermeisters oder Landrats auch jeder in einem zugelassenen
Wahlvorschlag aufgestellte Bewerber, kann binnen zwei Wo-
chen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnis-
ses (Anfechtungsfrist) die Feststellung des Wahlergebnisses
durch schriftliche Erklärung bei der Rechtsaufsichtsbehörde
wegen Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der
Thüringer Kommunalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfech-
ten.

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde soll die Entscheidung binnen
einer Frist von drei Monaten nach der Bekanntmachung treffen;
die Ausschlußfrist des § 32 Abs. 2 Satz 2 und 3 findet keine
Anwendung. Ist die Feststellung des Wahlergebnisses unrichtig,
so ist sie zu berichtigen. Sind erhebliche Verstöße gegen die
Wahlvorschriften vorgekommen, die geeignet sind, das Wahler-
gebnis wesentlich zu beeinflussen, so ist die Wahl für ungültig zu
erklären. Wurde eine Person gewählt, der die Wählbarkeit fehlte,
so ist die Wahl dieser Person für ungültig zu erklären. Die
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde ist in den Fällen der
Sätze 2 bis 4 wie die Bekanntmachung nach Absatz 1 bekannt-
zumachen (§ 9 Abs. 6).

§ 32
Wahlprüfung

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde hat bei der Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen auf die Einhaltung der Wahlvor-
schriften hinzuwirken.

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann auch nach Ablauf der
Anfechtungsfrist von Amts wegen prüfen, ob die Wahlvorschrif-
ten bei Vorbereitung und Durchführung der Wahlen eingehalten
worden sind. Sie darf jedoch die Feststellung des Wahlergebnis-
ses nur binnen einer Frist von drei Monaten nach der Bekanntma-
chung (§ 9 Abs. 6) berichtigen. Diese Ausschlußfrist gilt auch für
die Ungültigerklärung der Wahl, es sei denn, daß eine Person
gewählt wurde, der die Wählbarkeit fehlte. § 31 Abs. 2 Satz 2
bis 5 gilt entsprechend.

§ 33
Nachwahl

(1) Gegen die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde (§§ 31
und 32) ist der Verwaltungsrechtsweg nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegeben. Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der
Verwaltungsgerichtsordnung entfällt.

(2) Falls Wahlen aufgrund der §§ 31 und 32 für ungültig erklärt
werden, bleiben die vorher gefaßten Beschlüsse und vorgenom-
menen Amtshandlungen der Gewählten in Kraft.

(3) Wird gleichzeitig die Wahl des Gemeinderats und des Bür-
germeisters oder die Wahl des Kreistags und des Landrats für
ungültig erklärt, so führt ein von der Rechtsaufsichtsbehörde
eingesetzter Beauftragter bis zum Amtsantritt des neugewählten
Bürgermeisters oder Landrats die Geschäfte. Der Beauftragte hat
sich auf laufende und unaufschiebbare Geschäfte zu beschrän-
ken.

(4) Wenn im Wege der Wahlanfechtung oder der Wahlprüfung
unanfechtbar oder rechtskräftig die Ungültigkeit einer Wahl
ausgesprochen worden ist, hat die Rechtsaufsichtsbehörde eine
Nachwahl anzuordnen, die innerhalb von drei Monaten nach
Eintritt der Unanfechtbarkeit oder der Rechtskraft der Entschei-
dung stattfinden muß. Der ehrenamtliche Bürgermeister, die
Gemeinderatsmitglieder und die Kreistagsmitglieder werden für
den Rest der Amtszeit des Gemeinderats oder des Kreistags
gewählt; § 13 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 finden entsprechende
Anwendung. Für die Nachwahl des hauptamtlichen Bürgermei-
sters und des Landrats gilt § 25 Abs. 1 Satz 1 oder § 28 Abs. 1.
Die Amtszeit des Bürgermeisters und des Landrats beginnt am
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Tag nach der Annahme der Wahl. Die Wahlvorbereitungen sind
nur insoweit zu erneuern, als dies gemäß der unanfechtbaren oder
rechtskräftigen Entscheidung erforderlich ist; liegt zwischen
dem Eintritt der Unanfechtbarkeit oder der Rechtskraft der
Entscheidung und dem ursprünglichen Wahltermin mehr als ein
Jahr, so ist das Wahlverfahren insgesamt zu erneuern. Wenn die
Wahlvorschläge nicht erneuert werden, sind diejenigen Bewer-
ber zu streichen, die seit dem Tag der für ungültig erklärten Wahl
die Wählbarkeit verloren haben. Wurde die Wahl für ungültig
erklärt, weil in einzelnen Stimmbezirken Wahlvorschriften ver-
letzt wurden, so kann die Rechtsaufsichtsbehörde die Nachwahl
auf diese Stimmbezirke beschränken.

(5) Aufgrund der Nachwahl ist das Wahlergebnis neu festzustel-
len.

Vierter Teil
Kosten, Wahlstatistik, Übergangs- und

Schlußbestimmungen

§ 34
Kosten der Wahlen

(1) Die Kosten der Gemeindewahlen tragen die Gemeinden, die
Kosten der Landkreiswahlen tragen die Landkreise.

(2) Die zum Vollzug der Wahl vorgesehenen Ämter sind Ehren-
ämter; die Gemeinden und Landkreise setzen in ihrer Hauptsat-
zung oder durch besondere Satzung eine angemessene Entschä-
digung sowie den Ersatz von Auslagen fest.

§ 35
Freistellungs- und Erstattungsanspruch

(1) Arbeitnehmer, die zu Mitgliedern des Wahlvorstands berufen
werden, sind am Montag und Dienstag nach dem Wahlsonntag
zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet, soweit in dieser Zeit ihre
Mitwirkung zur Ermittlung des Wahlergebnisses erforderlich ist.
Ihre Abwesenheit haben sie unter Vorlage einer Bescheinigung
der Gemeinde oder des Landkreises dem Arbeitgeber rechtzeitig
mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet, ihnen für die in Satz 1
bestimmte Zeit das Arbeitsentgelt einschließlich aller Nebenlei-
stungen und Zulagen fortzuzahlen, das sie ohne ihre Tätigkeit im
Wahlvorstand erzielt hätten. Den Arbeitgebern sind auf Antrag
die nach Satz 3 zu erbringenden Leistungen einschließlich der
Beiträge zur Sozialversicherung und zur Bundesanstalt für Ar-
beit von der Gemeinde oder dem Landkreis zu erstatten.

(2) Für Angehörige des öffentlichen Dienstes gilt Absatz 1 mit
Ausnahme des Satzes 4.

§ 36
Wahlstatistik

Die Ergebnisse der Gemeindewahlen und der Landkreiswahlen
sind vom Landesamt für Statistik statistisch zu bearbeiten. Die
Gemeinden und die Landkreise übermitteln dem Landesamt die
dafür erforderlichen Angaben.

§ 37
Feststellung der Einwohnerzahl; Fristen und Termine

(1) Soweit nach diesem Gesetz die Einwohnerzahl in Betracht
kommt, ist der letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung
zugrundezulegen, der vom Landesamt für Statistik früher als drei
Monate vor dem Wahltag veröffentlicht wurde. Das gilt auch für
die Zahl der zu wählenden Gemeinderatsmitglieder und Kreis-
tagsmitglieder.

(2) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, daß der letzte Tag der
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt. Eine Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen.

§ 38
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 10 Abs. 1 Wähler
beeinflußt, behindert oder erheblich belästigt oder wer entgegen
§ 10 Abs. 2 vor Ende der Wahlhandlung Ergebnisse von Wähler-
befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Stimm-
abgabe veröffentlicht. Ordnungswidrig handelt auch, wer Mit-
glieder des Wahlvorstandes an der Ausübung ihrer Rechte nach
§ 35 behindert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 Satz 1
mit einer  Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark
und im Falle des Absatzes 1 Satz 2 mit einer Geldbuße bis zu
zehntausend Deutsche Mark geahndet werden. Zuständige Ver-
waltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist das Landesverwaltungsamt.

§ 39
Ausführungsvorschriften

(1) Der Innenminister erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes
erforderlichen Vorschriften durch Rechtsverordnung (Kommu-
nalwahlordnung). In der Kommunalwahlordnung können insbe-
sondere nähere Regelungen getroffen werden über
1. die Aufstellung des Wählerverzeichnisses,
2. die Erteilung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen,
3. die Einteilung der Stimmbezirke,
4. die Bildung der Wahlorgane,
5. die Gestaltung der Stimmzettel und der sonstigen amtlichen

Wahldrucksachen,
6. die Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlung ein-

schließlich der Einrichtung der Wahlräume,
7. die Einreichung und Prüfung der Wahlvorschläge,
8. die Durchführung der Briefwahl,
9. die Wahl in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in

Klöstern, in Justizvollzugsanstalten,
10. die Auswertung von Stimmzetteln,
11. die Feststellung des Wahlergebnisses,
12. die Neuwahl, Wiederholungswahl und Nachwahl,
13. die Kosten der Wahlen,
14. die Wahlstatistik.

(2) Der Innenminister wird außerdem ermächtigt, in der Kom-
munalwahlordnung nähere Bestimmungen über die gleichzeiti-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Thüringen540

ge Durchführung von Wahlen zu erlassen; soweit es für eine
ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen erforderlich ist,
sind Abweichungen von den in Absatz 1 Satz 2 genannten
Bestimmungen zulässig.

§ 40
Übergangsbestimmung

(1) Die Amtszeit der bei den Kommunalwahlen 1994 gewählten
Bürgermeister und Landräte beginnt am ersten Tag des auf den
Wahltag folgenden nächsten Monats.

(2) Für die Kommunalwahlen 1994 in den Gemeinden und
Landkreisen, die in eine landesweite Gebietsreform einbezogen
sind, kann die Kommunalwahlordnung die für eine ordnungsge-
mäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen erforderli-
chen Regelungen, insbesondere über die zuständigen Behörden
und Wahlleiter, treffen.

§ 41
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten
1. das Gesetz über die Wahlen zu Kreistagen, Stadtverordne-

tenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Ge-
meindevertretungen am 6. Mai 1990 vom 6. März 1990
(GBl. I Nr. 13 S. 99), zuletzt geändert durch Beschluß des
Präsidiums der Volkskammer der DDR vom 5. April 1990
(GBl. I Nr. 23 S. 222), und

2. der Beschluß des Staatsrates der DDR über die Ordnung zur
Durchführung der Wahlen zu Kreistagen, Stadtverordneten-
versammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemein-
devertretungen am 6. Mai 1990 vom 9. März 1990 (GBl. I
Nr. 16 S. 127), geändert durch Beschluß des Präsidiums der
Volkskammer der DDR vom 5. April 1990 (GBl. I Nr. 23
S. 222),

außer Kraft.

Der Thüringer Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich, Begriff

(1) Dieses Gesetz regelt die besonderen Rechtsverhältnisse der
kommunalen Wahlbeamten. Im übrigen gelten die Bestimmun-
gen des Thüringer Beamtengesetzes.

(2) Kommunale Wahlbeamte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ortsbürgermei-

ster,
2. die Landräte,
3. die Beigeordneten,
4. die hauptamtlichen Gemeinschaftsvorsitzenden von Ver-

waltungsgemeinschaften (hauptamtliche Gemeinschaftsvor-
sitzende).

§ 2
Beamtenverhältnis

(1) Wer zum Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsbürgermei-
ster oder Landrat gewählt ist und die Wahl angenommen hat, ist
mit dem Beginn der Amtszeit kommunaler Wahlbeamter, und
zwar nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen Beamter
auf Zeit oder Ehrenbeamter. Eine Ernennung entfällt.

(2) Wer zum Beigeordneten oder zum hauptamtlichen Gemein-
schaftsvorsitzenden gewählt ist und die Wahl angenommen hat,
ist als ehrenamtlicher Beigeordneter zum Ehrenbeamten, anson-
sten zum Beamten auf Zeit zu ernennen.

(3) Die Ernennung ist nichtig, wenn ihr keine rechtswirksame
Wahl durch das zuständige Organ zugrunde gelegen hat oder die
Wahl unanfechtbar oder rechtskräftig für ungültig erklärt wor-
den ist. Ist eine Ernennung nach Absatz 1 entfallen, so ist ein
Beamtenverhältnis nicht begründet worden, wenn die Wahl
unanfechtbar oder rechtskräftig für ungültig erklärt worden ist.

§ 3
Wahrnehmung der Aufgaben der obersten Dienstbehörde und

des Dienstvorgesetzten

Für die Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte und haupt-
amtlichen Gemeinschaftsvorsitzenden nimmt die Rechtsauf-
sichtsbehörde die Aufgaben wahr, die nach den für Beamte des
Landes geltenden Bestimmungen der für die Ernennung zustän-
digen Stelle oder der obersten Dienstbehörde obliegen. Für diese
Beamten nimmt die Rechtsaufsichtsbehörde auch die Aufgaben
des Dienstvorgesetzten nach § 45 Abs. 3 des Beamtenversor-
gungsgesetzes und die Aufgaben des Dienstvorgesetzten nach
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen über die
Entlassung auf Antrag, die Versetzung in  den Ruhestand auf
Antrag, die zwangsweise Versetzung in den Ruhestand sowie
das Aussage- und Erklärungsverbot wahr.

§ 4
Stellenausschreibung

Bewerber für das Amt eines hauptamtlichen Beigeordneten oder
Gemeinschaftsvorsitzenden sind grundsätzlich durch Stellen-
ausschreibung zu ermitteln. Art und Umfang der Stellen-
ausschreibung regelt die oberste Dienstbehörde, für das Amt
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eines hauptamtlichen Gemeinschaftsvorsitzenden die Gemein-
schaftsversammlung. Die Gemeinschaftsversammlung kann auf
die Stellenausschreibung verzichten.

§ 5
Verpflichtung zur Weiterführung des Amtes

(1) Läuft die Amtszeit eines hauptamtlichen kommunalen Wahl-
beamten ab, so ist er verpflichtet, sich zur Wiederwahl für sein
Amt zu stellen. Wird er wiedergewählt, so muß er sein Amt
weiterführen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein wichtiger
Grund dem entgegensteht. Als wichtiger Grund gilt insbesonde-
re, wenn er unter ungünstigeren Bedingungen für die gesetzlich
zulässige Zeit das Amt weiterführen soll, von dem früheren
Träger seines Wahlvorschlags nicht zur Wiederwahl aufgestellt
wird oder aber das 62. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Im Falle der Weiterführung des Amtes gilt das Beamtenver-
hältnis als nicht unterbrochen.

§ 6
Eintritt in den Ruhestand, Entlassung

(1) Die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten treten mit
Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand, wenn die Voraussetzun-
gen des § 4 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes erfüllt sind;
anderenfalls sind sie entlassen. Werden ehrenamtliche Beigeord-
nete abberufen, so sind sie entlassen.

(2) Kommunale Wahlbeamte sind außerdem entlassen
1. in den Fällen des § 30 Abs. 1 des Thüringer Kommunalwahl-

gesetzes,
2. wenn eine Entscheidung oder Feststellung  im Sinne des § 30

Abs. 2 oder 3 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes vor-
liegt oder

3. wenn sie der Verpflichtung zur Wiederwahl und Weiterfüh-
rung des Amtes ohne wichtigen Grund nicht nachkommen.

§ 7
Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung,

Aufwandsentschädigung

(1) Die erstmalige Einstufung der Ämter der hauptamtlichen
kommunalen Wahlbeamten ist vor der Wahl vom Gemeinderat,
vom Kreistag oder von der Gemeinschaftsversammlung im Rah-
men des Kommunalbesoldungsrechts festzusetzen, soweit für
die Einstufung der Ämter eine Wahlmöglichkeit besteht.

(2) Die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten haben An-
spruch auf eine angemessene Dienstaufwandsentschädigung.
Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung, die der Innenminister
im Einvernehmen mit dem Finanzminister erläßt.

(3) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für
die Dauer ihrer Tätigkeit eine angemessene Aufwandsentschä-
digung. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 8
Ehrensold für Bürgermeister und

Ortsbürgermeister

(1) Einem ehrenamtlichen Bürgermeister oder Ortsbürgermei-
ster kann vom Gemeinderat für die Zeit nach seinem Ausschei-
den Ehrensold bewilligt werden, wenn er sein Amt in derselben
Gemeinde mindestens zehn Jahre innegehabt und entweder das
60. Lebensjahr vollendet hat oder dienstunfähig ist. Ihm ist
Ehrensold zu gewähren, wenn er mindestens drei volle Wahl-
perioden kommunaler Wahlbeamter in derselben Gemeinde
gewesen war und die weiteren Voraussetzungen des Satzes 1
vorliegen.

(2) Der Ehrensold beträgt ein Drittel der zuletzt bezogenen
Aufwandsentschädigung. Der Ehrensold ist monatlich im voraus
zu zahlen.

(3) Die Bewilligung kann widerrufen werden, wenn sich ein
Empfänger des Ehrensolds nicht würdig erweist.

(4) Ist ein ehrenamtlicher Bürgermeister oder Ortsbürgermeister
in einer Gemeinde wiedergewählt worden, die unter vollständi-
ger oder teilweiser Einbeziehung seiner früheren Gemeinde neu
gebildet worden ist, so werden auf die Zeiten nach Absatz 1 die
Zeiten angerechnet, die der ehrenamtliche Bürgermeister oder
Ortsbürgermeister in der früheren Gemeinde im Amt war.

(5) Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Besoldungs-
gruppen A und B gelten mit dem gleichen Vomhundertsatz
unmittelbar für den Ehrensold.

(6) Abweichend von Absatz 1 kann einem ehrenamtlichen Bür-
germeister, der in der Zeit vom 6. Mai bis zum 2. Oktober 1990
gewählt wurde und der bis zum Ende der gesetzlichen Amtszeit
sein Amt innehatte, Ehrensold gewährt werden. Hauptamtlichen
Bürgermeistern, die die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen,
kann der Ehrensold bis zur Höhe ihrer Dienstaufwandsentschä-
digung gewährt werden.

§ 9
Erlaß von Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften erläßt der Innenminister.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage der Kommunalwahlen 1994 in
Kraft. Gleichzeitig tritt § 3 des Beamtenrechtlichen Vorschaltge-
setzes vom 17. Juli 1991 (GVBl. S. 217) außer Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten die §§ 4 und 7 am
Tage nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

Erfurt, den 16. August 1993
Der Präsident des Landtags

In Vertretung
Backhaus

Vizepräsident



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Thüringen542



Nr. 23 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 24. August 1993 543



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Thüringen544

Herausgeber und Verleger: Thüringer Landtag.
Druck: Gebr. Frank KG, 07545 Gera. Erscheinungsweise nach Bedarf.
Verantwortlich für den Inhalt:
1. Der Thüringer Landtag für die Gesetze.
2. Die Thüringer Staatskanzlei für die Rechtsverordnungen der Landesregierung, der Minister und sonstige Veröffentlichungen von wesentlicher

Bedeutung.
Bezugsbedingungen: Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Bezugspreis im Abonnement jährlich 65,00 DM. Abbestellungen für das nächste Kalenderjahr
müssen bis spätestens 1. November der Landtagsverwaltung vorliegen. Auslieferung von Einzelstücken durch die Landtagsverwaltung. Preis je
Doppelseite : 0,30 DM zuzügl. Versandkosten. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes
hoheitliche Tätigkeit ist.

Postanschrift: Verwaltung des Thüringer Landtags, 99096 Erfurt, Arnstädter Straße 51. Tel.: 37 2070


	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509

	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519

	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529

	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539

	540
	541
	542
	543
	544


